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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren
Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts-
und asylrechtlicher Vorschriften

A. Problem und Ziel

Zwangsheirat ist auch in Deutschland ein ernst zu nehmendes Problem. Dieses
ist in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt.
Immer mehr Betroffene, insbesondere junge Migrantinnen, berichten öffentlich
von ihren Erfahrungen.

Zum Schutz der Betroffenen müssen die Bekämpfung der Zwangsheirat ver-
stärkt und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für das Unrecht, das in jeder
Zwangsheirat liegt, geschärft werden. Der Schwerpunkt muss in erster Linie im
präventiven und sozialen Bereich liegen. Aber auch in rechtlicher Hinsicht
kann ein Beitrag geleistet werden.

Zwar enthält das geltende Recht bereits Regelungen, die vor Zwangsheirat
schützen, eine Auflösung der durch Zwangsheirat entstandenen Ehe ermögli-
chen und Schutz gegen die aufenthaltsrechtlichen Nachteile, die für ausländi-
sche Opfer einer Zwangsheirat entstehen können, bieten. Zum Schutz des ho-
hen Rechtsguts der Eheschließungsfreiheit sollen diese Regelungen aber noch
effektiver ausgestaltet werden.

Daneben sollen durch den Entwurf weitere aufenthalts- und asylrechtliche Pro-
bleme gelöst werden:

Verletzt der Ausländer seine Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs,
so ist dies nach geltender Rechtslage bei der Entscheidung über die Verlänge-
rung einer Aufenthaltserlaubnis zu berücksichtigen. Um die Anwendung der
bestehenden Gesetze in der Praxis zu verbessern, ist eine klarstellende Ergän-
zung der gesetzlichen Regelung erforderlich.

Die Mindestbestandszeit einer Ehe, die für den Fall des Scheiterns ein eigen-
ständiges Aufenthaltsrecht begründet, ist im Jahr 2000 auf zwei Jahre verkürzt
worden. Hierdurch ist der Anreiz für ausschließlich zum Zwecke der Erlangung
eines Aufenthaltstitels beabsichtigte Eheschließungen (Scheinehen) erhöht
worden.

Der Aufenthalt von Asylbewerbern ist räumlich auf das Gebiet einer Auslän-
derbehörde, der Aufenthalt von Geduldeten auf das Gebiet eines Landes be-
schränkt. Bereits nach geltender Rechtslage kann zur Ausübung einer Beschäf-
tigung von der räumlichen Beschränkung für Geduldete abgesehen werden.
Keine gesetzliche Regelung besteht bislang für die Fälle des Schulbesuchs, der
Ausbildung oder des Studiums.
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B. Lösung

Der Entwurf sieht die Schaffung eines eigenständigen Wiederkehrrechts für
ausländische Opfer von Zwangsverheiratungen vor, die von der Rückkehr nach
Deutschland abgehalten werden. Daneben sieht der Entwurf die Schaffung ei-
nes eigenständigen Straftatbestands gegen Zwangsheirat im Strafgesetzbuch
vor. Erfasst werden die Nötigung zur Eingehung einer Ehe sowie Fallkonstella-
tionen, in denen das Opfer dem tatsächlichen und rechtlichen Schutz, der mit
seinem Aufenthalt im Inland verbunden ist, durch besondere Einwirkung entzo-
gen wird, um es zur Eingehung der Ehe zu nötigen. Darüber hinaus soll die An-
tragsfrist zur Aufhebung der Ehe im Bürgerlichen Gesetzbuch von einem auf
drei Jahre verlängert werden.

Die Verpflichtung einer Ausländerbehörde, vor Verlängerung einer Aufent-
haltserlaubnis festzustellen, ob der Ausländer seiner Pflicht zur Integrations-
kursteilnahme nachgekommen ist, wird ausdrücklich normiert. Daneben wer-
den Datenübermittlungsregelungen im Zusammenhang mit der Durchführung
von Integrationsmaßnahmen, die in der Integrationskursverordnung enthalten
sind, nunmehr im Aufenthaltsgesetz geregelt.

Zur Verminderung des Anreizes zur Eingehung einer Scheinehe wird die Min-
destbestandszeit, die für den Fall des Scheiterns der Ehe ein eigenständiges
Aufenthaltsrecht begründet, auf drei Jahre erhöht.

Im Interesse von Asylbewerbern und Geduldeten wird für diese Personengrup-
pen die Möglichkeit einer Ausnahme von der räumlichen Beschränkung in Fäl-
len der Ausübung einer Beschäftigung, des Schulbesuchs, der Ausbildung und
des Studiums geschaffen.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine.

2. Vollzugsaufwand

Die Einführung eines Wiederkehrrechts für die Opfer von Zwangsheirat, das
über die bereits im geltenden Recht bestehenden Regelungen hinausgeht, sowie
die Erweiterung der Ausnahmen von der räumlichen Beschränkung für Gedul-
dete und Asylbewerber können einen Mehraufwand bei den Auslandsvertretun-
gen und Ausländerbehörden verursachen, der im Einzelnen nicht genau einge-
schätzt werden kann. Der Mehraufwand wird in den vorhandenen Ansätzen der
betroffenen Einzelpläne eingespart.

Soweit über die bereits im geltenden Recht bestehende Strafbarkeit wegen Nö-
tigung hinaus eine Strafbarkeit neu begründet wird, kann ein Mehraufwand bei
den Strafverfolgungsbehörden und den Strafgerichten entstehen, der im Einzel-
nen nicht genau eingeschätzt werden kann. Der Mehraufwand wird in den vor-
handenen Ansätzen der betroffenen Einzelpläne eingespart.

E. Sonstige Kosten

Die vorgesehenen Regelungen sind nicht mit zusätzlichen Belastungen für die
Wirtschaft und die sozialen Sicherungssysteme verbunden. Auswirkungen auf Ein-
zelpreise, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten

Für die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung werden
keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder abgeschafft.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren
Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts-
und asylrechtlicher Vorschriften

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Aufenthaltsgesetzes

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 88
folgende Angabe eingefügt:

„§ 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit
Integrationsmaßnahmen“.

2. Dem Wortlaut des § 8 Absatz 3 wird folgender Satz vo-
rangestellt:

„Vor der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist fest-
zustellen, ob der Ausländer einer etwaigen Pflicht zur
ordnungsgemäßen Teilnahme am Integrationskurs nach-
gekommen ist.“

3. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „zwei“
durch das Wort „drei“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „zweijährigen“
durch das Wort „dreijährigen“ ersetzt.

4. Nach § 37 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Von den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 be-
zeichneten Voraussetzungen kann abgewichen werden,
wenn der Ausländer rechtswidrig mit Gewalt oder Dro-
hung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der
Ehe genötigt und von der Rückkehr nach Deutschland
abgehalten wurde, er den Antrag auf Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis innerhalb von drei Monaten nach
Wegfall der Zwangslage, spätestens jedoch vor Ablauf
von fünf Jahren seit der Ausreise stellt, und gewährleis-
tet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen
Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensver-
hältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen
kann. Erfüllt der Ausländer die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 1, soll ihm eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn er rechtswidrig mit Gewalt
oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Einge-
hung der Ehe genötigt und von der Rückkehr nach
Deutschland abgehalten wurde und er den Antrag auf Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis innerhalb von drei
Monaten nach Wegfall der Zwangslage, spätestens je-
doch vor Ablauf von zehn Jahren seit der Ausreise,
stellt. Absatz 2 bleibt unberührt.“

5. In § 43 Absatz 4 werden nach den Wörtern „Datenüber-
mittlung zwischen den beteiligten Stellen“ die Wörter
„und die Datenverarbeitung durch das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge nach § 88a Absatz 1“ einge-
fügt.

6. Dem § 51 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Absatz 1 Nummer 6 und 7 erlischt der
Aufenthaltstitel eines Ausländers nicht, wenn er die Vor-
aussetzungen des § 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
füllt, rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung mit einem
empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe genötigt und
von der Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurde
und innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der
Zwangslage, spätestens jedoch innerhalb von zehn Jah-
ren, wieder einreist.“

7. In § 61 Absatz 1 Satz 3 werden vor dem Punkt die Wör-
ter „oder wenn dies zum Zwecke des Schulbesuchs, der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung oder des Studiums
an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung er-
forderlich ist“ eingefügt.

8. Nach § 88 wird folgender § 88a eingefügt:

„§ 88a
Verarbeitung von Daten im Zusammenhang

mit Integrationsmaßnahmen

(1) Bei der Durchführung von Integrationskursen ist
eine Übermittlung von teilnehmerbezogenen Daten, ins-
besondere von Daten der Bestätigung der Teilnahme-
berechtigung, der Zulassung zur Teilnahme nach § 44
Absatz 4 sowie der Anmeldung zu und der Teilnahme an
einem Integrationskurs, durch die Ausländerbehörde,
den Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, das
Bundesverwaltungsamt und die für die Durchführung
der Integrationskurse zugelassenen privaten und öffent-
lichen Träger an das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge zulässig, soweit sie für die Erteilung einer
Zulassung oder Berechtigung zum Integrationskurs, die
Feststellung der ordnungsgemäßen Teilnahme, die Fest-
stellung der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung nach
§ 44a Absatz 1 Satz 1, die Bescheinigung der erfolgrei-
chen Teilnahme oder die Abrechnung und Durchführung
der Integrationskurse erforderlich ist. Die für die Durch-
führung der Integrationskurse zugelassenen privaten und
öffentlichen Träger dürfen die zuständige Ausländerbe-
hörde oder den zuständigen Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende über eine nicht ordnungsgemäße
Teilnahme eines nach § 44a Absatz 1 Satz 1 zur Teil-
nahme verpflichteten Ausländers informieren. Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge darf die nach
Satz 1 übermittelten Daten auf Ersuchen an Ausländer-
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behörden, Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende und Staatsangehörigkeitsbehörden weitergeben,
soweit dies für die Erteilung einer Zulassung oder Be-
rechtigung zum Integrationskurs, zur Kontrolle der Er-
füllung der Teilnahmeverpflichtung, für die Verlänge-
rung einer Aufenthaltserlaubnis, für die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Dau-
eraufenthalt-EG, zur Überwachung der Eingliederungs-
vereinbarung oder zur Durchführung des Einbürgerungs-
verfahrens erforderlich ist. Darüber hinaus ist eine Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten durch das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge nur für die
Durchführung und Abrechnung der Integrationskurse
zulässig.

(2) Bedient sich das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge gemäß § 75 Nummer 9 privater oder öffent-
licher Träger, um ein migrationsspezifisches Beratungs-
angebot durchzuführen, ist eine Übermittlung von aggre-
gierten Daten über das Beratungsgeschehen von den
Trägern an das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge zulässig.“

Artikel 2

Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU

In § 11 Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes/EU vom
30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950), das zuletzt durch … geän-
dert worden ist, wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt:

„§ 88a Absatz 1 Satz 1, 3 und 4 des Aufenthaltsgesetzes fin-
det entsprechende Anwendung, soweit die Übermittlung
von teilnehmerbezogenen Daten im Rahmen der Durchfüh-
rung von Integrationskursen nach § 44 Absatz 4 des Aufent-
haltsgesetzes, zur Überwachung einer Eingliederungsver-
einbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder
zur Durchführung des Einbürgerungsverfahrens erforderlich
ist.“

Artikel 3

Änderung des Asylverfahrensgesetzes

§ 58 des Asylverfahrensgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798),
das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort „angrenzenden“ gestrichen
und nach den Wörtern „Bezirk einer“ das Wort „an-
deren“ eingefügt.

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Die Erlaubnis wird in der Regel erteilt, wenn eine
nach § 61 Absatz 2 erlaubte Beschäftigung ausgeübt
werden soll oder wenn dies zum Zwecke des Schul-
besuchs, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung
oder des Studiums an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule oder vergleichbaren Aus-
bildungseinrichtung erforderlich ist.“

2. In Absatz 6 werden nach dem Wort „Gebiet“ die Wörter
„oder, soweit Einvernehmen zwischen den beteiligten
Landesregierungen besteht, im Gebiet eines anderen
Landes“ eingefügt.

Artikel 4

Änderung des Strafgesetzbuchs

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung
vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 237 wie
folgt gefasst:

„§ 237 Zwangsheirat“.

2. § 237 wird wie folgt gefasst:

„§ 237
Zwangsheirat

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder
durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Ein-
gehung der Ehe nötigt, wird mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Rechtswidrig
ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die
Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als
verwerflich anzusehen ist.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Begehung einer Tat
nach Absatz 1 den Menschen durch Gewalt, Drohung
mit einem empfindlichen Übel oder durch List in ein Ge-
biet außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses
Gesetzes verbringt oder veranlasst, sich dorthin zu bege-
ben, oder davon abhält, von dort zurückzukehren.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.“

3. In § 240 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter
„oder zur Eingehung der Ehe“ gestrichen.

Artikel 5

Änderung der Strafprozessordnung

In § 397a Absatz 1 Nummer 4 der Strafprozessordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird
nach der Angabe „235,“ die Angabe „237,“ eingefügt.

Artikel 6

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

§ 1317 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch …
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„Der Antrag kann in den Fällen des § 1314 Absatz 2 Num-
mer 2 und 3 nur binnen eines Jahres, im Falle des § 1314
Absatz 2 Nummer 4 nur binnen drei Jahren gestellt wer-
den.“
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Artikel 7

Änderung des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche

Dem Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061),
das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender
§ 25 angefügt:

„§ 25
Überleitungsvorschrift zum Gesetz
zur Bekämpfung der Zwangsheirat

und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat
sowie zur Änderung weiterer aufenthalts-

und asylrechtlicher Vorschriften

Die Aufhebung einer vor dem … [einsetzen: Datum des
Inkrafttretens dieses Gesetzes] geschlossenen Ehe ist ausge-
schlossen, wenn die Ehe nach dem bis dahin geltenden
Recht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hätte aufgehoben
werden können.“

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Bekämpfung der Zwangsheirat
und Verbesserung des Schutzes der Opfer

Seit einigen Jahren ist auch in Deutschland die Zwangshei-
rat in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Immer
mehr Betroffene berichten über ihre Erfahrungen öffentlich.
Sie suchen Schutz in Kriseneinrichtungen und Frauenhäu-
sern und sehen sich gezwungen, ihren Wohnort auf der
Flucht vor der Familie zu verlassen. Zahlreiche Medien ha-
ben inzwischen über Fälle von Zwangsheirat berichtet.

Eine Zwangsheirat liegt dann vor, wenn mindestens einer
der Eheschließenden durch Willensbeugung zur Ehe ge-
bracht wird. Zu den Mitteln der Willensbeugung gehören
physische und sexuelle Gewalt und insbesondere die Aus-
übung von Druck durch Drohungen in ganz unterschied-
licher Art und Weise. Der Druck geht dabei überwiegend
von Angehörigen der eigenen Familie aus, wie den Eltern
oder Geschwistern, aber auch von dem Verlobten bzw. den
Schwiegereltern. Der ausgeübte Druck kann alle Lebensbe-
reiche betreffen, sich auch auf Einschränkungen des Le-
bensstils und der Bewegungsfreiheit beziehen und Sanktio-
nen wie den Ausschluss aus dem Familienverband oder an-
dere erniedrigende und kontrollierende Handlungen bein-
halten – in drastischen Fällen bis hin zur Drohung mit
„Ehrenmord“.

Nicht als „Zwangsheirat“ bezeichnet werden arrangierte
Ehen, bei denen die Eheschließenden trotz des Arrange-
ments in freier Entscheidung die Ehe wählen.

Über das Ausmaß der Zwangsheirat in Deutschland gibt es
keine gesicherten Daten. Eine im Jahr 2003 durchgeführte
Erhebung des Berliner Senats bei über 50 Jugend- und Be-
ratungseinrichtungen ergab, dass diese Einrichtungen im
Jahr 2002 von ca. 220 Frauen als Opfer von Zwangsverhei-
ratungen aufgesucht wurden. Angesichts der Schwierigkeit
für die Betroffenen, aus dem Familienkreis herauszutreten
und Hilfe in Anspruch zu nehmen, dürfte die Dunkelziffer
beträchtlich sein.

Die Opfer von Zwangsheirat sind überwiegend Mädchen
und junge Frauen. Aber auch männliche Jugendliche und
junge Männer können von Zwangsheirat betroffen sein.

In der Regel sind es Migrantinnen, die Opfer von Zwangs-
heirat werden. Vor allem minderjährige Mädchen sind be-
troffen. Zwangsheirat ist Ausdruck eines patriarchalen tradi-
tionellen Familienverständnisses, welches den Töchtern und
zum Teil auch den Söhnen kein Recht auf Selbstbestim-
mung zugesteht.

Es gibt verschiedene Erscheinungsformen von Zwangshei-
rat. So werden Mädchen und junge Frauen im Herkunfts-
land genötigt, in Deutschland lebende Migranten zu heira-
ten und diesen nach Deutschland zu folgen. Hintergrund
sind oft Vereinbarungen zwischen den Familien der Ehe-
leute. Junge Mädchen, die in Deutschland aufwachsen, wer-
den aber auch im Herkunftsland ihrer Familien, in dem sie
üblicherweise die Ferien verbringen, genötigt, sich zu verlo-

ben und zu heiraten, ohne bei Abreise aus Deutschland über
diese Absichten informiert worden zu sein. Diese Mädchen
bleiben dann häufig gegen ihren Willen im Ausland. Es gibt
aber auch Fälle, in denen es darum geht, dass die nachrei-
sende Person ein Aufenthaltsrecht in Deutschland erhält.
Schließlich sind Fälle von Zwangsheirat innerhalb einer
durch einen gemeinsamen Migrationshintergrund gepräg-
ten Gemeinschaft festzustellen.

Die Gründe für das Phänomen Zwangsheirat sind vielfältig.
Neben dem Wunsch der Eltern, ihre Töchter „gut zu versor-
gen“, geht es auch um Disziplinierung der Töchter, die in
westlichen Gesellschaften aufwachsen und sich nicht mehr
in alte Traditionen fügen wollen. Durch Zwangsheirat im
Rahmen von Großfamilien werden traditionelle Machtver-
hältnisse gestärkt und der Einfluss von Familien gesichert.
Zum Teil spielen aber auch der finanzielle Aspekt in Form
des Brautpreises oder das Aufenthaltsrecht eine Rolle.

Durch Zwangsheirat wird das durch die Verfassung ge-
schützte Recht des Opfers auf selbstbestimmte Heirat ver-
letzt. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts schützt Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes
die Eheschließungsfreiheit, also das Recht jedes Menschen,
die Ehe mit einer selbst gewählten Person einzugehen
(BVerfGE 31, 58, 67; 76, 1, 42; 105, 313, 342). Darüber hi-
naus wird das Recht auf freie Eheschließung und selbstbe-
stimmte Partnerwahl durch Artikel 16 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und
Artikel 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention ga-
rantiert. In der Empfehlung Nummer 21 des UN-Komitees
zur Abschaffung aller Formen der Diskriminierung von
Frauen heißt es: „Das Recht, einen Partner zu wählen und
eine Heirat freiwillig einzugehen, ist von zentraler Bedeu-
tung für das Leben einer Frau, für ihre Würde und Gleichbe-
rechtigung als menschliches Wesen.“

Maßnahmen gegen Zwangsheirat sind in erster Linie im
präventiven und sozialen Bereich erfolgversprechend. Aber
auch in rechtlicher Hinsicht sind Anstrengungen bei der Be-
kämpfung von Zwangsheirat erforderlich. Mit dem Gesetz-
entwurf sollen die rechtlichen Bedingungen verbessert wer-
den, um den Besonderheiten der Zwangsheirat noch zielge-
richteter begegnen zu können und die Opfer besser zu schüt-
zen.

Migrantinnen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nach
einer Zwangsheirat gegen ihren Willen im Ausland bleiben
müssen, verlieren ihren Aufenthaltstitel, wenn sie nicht in-
nerhalb von sechs Monaten wieder nach Deutschland einrei-
sen. Das geltende Aufenthaltsrecht sieht in § 37 Absatz 2
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) zwar bereits ein Recht
auf Wiederkehr zur Vermeidung einer besonderen Härte
vor; dieses Recht ist aber unter anderem davon abhängig,
dass das Zwangsheiratsopfer nachweist, dass es in Deutsch-
land seinen Lebensunterhalt sichern kann; hieran scheitert
die Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht selten.

Mit dem vorliegenden Gesetz soll deshalb unter dem Ge-
sichtspunkt des Opferschutzes ein eigenständiges Rück-
kehrrecht für die Opfer von Zwangsheirat normiert werden,
das auch dann zur Anwendung kommen kann, wenn der
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oder die Betroffene ihren Lebensunterhalt in Deutschland
nicht sichern kann. Für Opfer von Zwangsheirat, die bereits
mindestens acht Jahre rechtmäßig in Deutschland waren
und mindestens sechs Jahre eine Schule besucht haben, wird
eine weitere Verbesserung ihrer Rechtsposition dadurch er-
reicht, dass ihr noch gültiger Aufenthaltstitel zukünftig
nicht nach sechs Monaten, sondern erst nach zehn Jahren
Abwesenheit aus Deutschland erlischt.

Das geltende Straf- und Zivilrecht sieht zwar bereits umfas-
sende Regelungen für die Zwangsheirat vor. Die Nötigung
zur Eingehung einer Ehe ist vom Strafrecht bereits erfasst.
Durch das 37. Strafrechtsänderungsgesetz vom 11. Februar
2005 wurde die Zwangsheirat darüber hinaus in § 240
Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 des Strafgesetzbuchs (StGB) als
Regelbeispiel einer besonders schweren Nötigung aufge-
nommen. Durch den erhöhten Strafrahmen, der als Strafe
eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
vorsieht, wird das besondere Unrecht einer Zwangsheirat
verdeutlicht. Für die bei einer Zwangsheirat häufig hinzu-
tretenden Gewalttaten greifen die allgemeinen Strafvor-
schriften, insbesondere die Körperverletzungs- und Sexual-
straftatbestände. Im geltenden Eherecht unterliegt eine Ehe
der Aufhebung, wenn ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe
widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist (§ 1314
Absatz 2 Nummer 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB).
Antragsberechtigt ist der bedrohte Ehegatte. Der Standes-
beamte muss seine Mitwirkung an der Eheschließung ver-
weigern, wenn offenkundig ist, dass die Ehe aufhebbar ist,
weil ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe widerrechtlich
durch Drohung bestimmt worden ist (§ 1310 Absatz 1
Satz 2 zweiter Halbsatz BGB).

Um Zwangsheirat stärker als bisher als strafwürdiges Un-
recht zu ächten, soll mit dem Gesetz ein eigener Straftatbe-
stand geschaffen werden. Dadurch bringt der Gesetzgeber
klar zum Ausdruck, dass Zwangsheirat als schweres Un-
recht zu verurteilen ist. Er tritt damit gleichzeitig der Fehl-
vorstellung entgegen, es handele sich um eine zumindest to-
lerable Tradition aus früheren Zeiten oder anderen Kulturen.
Eine spezielle Strafnorm gegen Zwangsheirat ist ein eindeu-
tiges Signal, dass der Staat den mit einer Zwangsheirat ver-
bundenen Eingriff in die Rechte betroffener Personen mit
dem schärfsten ihm zur Verfügung stehenden Mittel unter-
binden will.

Um die Aufhebung einer unter Zwang eingegangenen Ehe
zu erleichtern, will der Entwurf die Antragsfrist verlängern.
Es ist nicht auszuschließen, dass die Betroffenen nach zahl-
reichen Monaten der Traumatisierung sich erst nach Ablauf
der bisher vorgesehenen Jahresfrist imstande fühlen, die
Aufhebung der Ehe zu beantragen.

II. Weitere Änderungen im Aufenthalts- und Asylrecht

Die Teilnahme an einem Integrationskurs dient der erfolg-
reichen Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse sowie von
Alltagswissen und von Kenntnissen der deutschen Rechts-
ordnung, Kultur und Geschichte. Sie ist deshalb unter den in
§ 44a des Aufenthaltsgesetzes genannten Voraussetzungen
für Zuwanderer verpflichtend.

Wenn ein Ausländer, der zur Teilnahme an einem Integra-
tionskurs verpflichtet war, dieser Verpflichtung nicht nach-
gekommen ist, kann dies deshalb nach § 8 Absatz 3 des

Aufenthaltsgesetzes dazu führen, dass seine Aufenthaltser-
laubnis nicht verlängert wird.

Die Verpflichtung einer Ausländerbehörde, vor Verlänge-
rung einer Aufenthaltserlaubnis festzustellen, ob der Aus-
länder einer Pflicht zur Integrationskursteilnahme nachge-
kommen ist, wird nunmehr ausdrücklich normiert. Damit
wird sichergestellt, dass die Tatsache, dass ein Ausländer
seine Teilnahmepflicht verletzt hat, lückenlos in die Ent-
scheidung über die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis
mit einbezogen wird.

Daneben werden Datenübermittlungsregelungen im Zusam-
menhang mit der Durchführung von Integrationsmaßnah-
men nunmehr im Aufenthaltsgesetz geregelt.

Im Jahr 2000 ist die Mindestbestandszeit, die für den Fall
des Scheiterns der Ehe ein eigenständiges Aufenthaltsrecht
begründet, von vier auf zwei Jahre verkürzt worden.

Wahrnehmungen aus der ausländerbehördlichen Praxis deu-
ten darauf hin, dass hierdurch der Anreiz für ausschließlich
zum Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltstitels beab-
sichtigte Eheschließungen (Scheinehen) gesteigert wurde.

Durch die Erhöhung der Mindestbestandszeit auf drei Jahre
wird der Anreiz für die Eingehung einer Scheinehe verrin-
gert; durch die Verlängerung des Zeitraums wird gleichzei-
tig die Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung einer Scheinehe
vor Entstehung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts er-
höht.

Der Aufenthalt von Asylbewerbern ist räumlich auf das Ge-
biet einer Ausländerbehörde, der Aufenthalt von Gedulde-
ten auf das Gebiet eines Landes beschränkt. Diese Aufent-
haltsbeschränkungen sollen durch das vorliegende Gesetz
zur Ausübung einer Beschäftigung, des Schulbesuchs, einer
Ausbildung oder eines Studiums weiter gelockert werden.
Hierdurch wird der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Bil-
dungseinrichtungen erleichtert. Dies kommt vor allem Asyl-
bewerbern mit längerem verfahrensbedingtem Aufenthalt,
langjährig aufhältigen Geduldeten und minderjährigen
Asylbewerbern und Geduldeten zugute.

III. Gesetzgebungskompetenz; Vereinbarkeit
mit dem Recht der Europäischen Union
und völkerrechtlichen Verträgen, die Deutschland
abgeschlossen hat

Die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes ergibt sich aus
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 (Bürgerliches Recht, Straf-
recht), Nummer 4 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2
(Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) und
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 6 (Angelegenheiten der
Flüchtlinge und Vertriebenen) des Grundgesetzes.

Ohne eine bundeseinheitliche Regelung wären erhebliche
Beeinträchtigungen des länderübergreifenden Rechtsver-
kehrs bei Einreise und Aufenthalt von Ausländern im Bun-
desgebiet zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen Inter-
esse liegende Steuerung der Zugangs- und Aufenthaltsbe-
dingungen von Ausländern nicht möglich. Deshalb ist eine
bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen
Union und völkerrechtlichen Verträgen, die Deutschland ab-
geschlossen hat, vereinbar.
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IV. Gesetzesfolgen

Die Einführung eines Wiederkehrrechts für die Opfer von
Zwangsheirat, das über die bereits im geltenden Recht beste-
henden Regelungen hinausgeht, sowie die Erweiterung der
Ausnahmen von der räumlichen Beschränkung für Gedul-
dete und Asylbewerber kann einen Mehraufwand bei den
Auslandsvertretungen und Ausländerbehörden verursachen,
der im Einzelnen nicht genau eingeschätzt werden kann. Der
Mehraufwand wird in den vorhandenen Ansätzen der betrof-
fenen Einzelpläne eingespart.

Durch die Einführung des geplanten eigenständigen Straftat-
bestands kann ein Mehraufwand bei den Strafverfolgungs-
behörden und den Strafgerichten entstehen, auch wenn der
Straftatbestand im geltenden Recht bereits weitgehend abge-
deckt ist. Der Mehraufwand wird in den vorhandenen An-
sätzen der betroffenen Einzelpläne eingespart.

Die vorgesehenen Gesetzesänderungen belasten die Wirt-
schaft nicht mit zusätzlichen Kosten. Auswirkungen auf
Einzelpreise, das Preisniveau, insbesondere das Verbrau-
cherpreisniveau sind nicht zu erwarten. Das Vorhaben be-
rührt keine Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung.

V. Bürokratiekosten

Für die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger und die Ver-
waltung werden keine Informationspflichten eingeführt, ge-
ändert oder abgeschafft.

Die in § 88a Absatz 1 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes ange-
sprochene Informationspflicht der Verwaltung hinsichtlich
der Weitergabe teilnehmerbezogener Daten zur Erfüllung
der gesetzlichen Aufgaben durch das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge besteht für die Verwaltung bereits mit
§ 8 der Verordnung über die Durchführung von Integra-
tionskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Integrations-
kursverordnung – IntV) sowie die §§ 31 und 32 des Staats-
angehörigkeitsgesetzes. Die Informationspflicht wird inso-
weit nur in einen neuen gesetzlichen Rahmen überführt.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Die Änderung der Inhaltsübersicht ist aufgrund der Einfüh-
rung der Datenübermittlungsvorschrift im Zusammenhang
mit Integrationsmaßnahmen erforderlich.

Zu Nummer 2 (§ 8)

Die Änderung soll sicherstellen, dass sich die zuständigen
Behörden im Falle von Verlängerungsanträgen tatsächlich
vergewissern, ob Ausschlussgründe nach § 8 Absatz 3 vor-
liegen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Tatsa-
che, dass ein Ausländer seine Teilnahmepflicht verletzt hat,
lückenlos in die Entscheidung über die Verlängerung einer
Aufenthaltserlaubnis mit einbezogen wird.

Zu Nummer 3  (§ 31)

Zu Buchstabe a

Durch die Neuregelung wird die Mindestbestandszeit, die
für den Fall des Scheiterns der Ehe ein eigenständiges Auf-

enthaltsrecht begründet, auf drei Jahre erhöht. Die Min-
destehebestandszeit war im Jahre 2000 von vier auf zwei
Jahre verkürzt worden.

Die Erhöhung der Mindestehebestandszeit ist erforderlich,
um den Anreiz für ausschließlich zum Zwecke der Erlan-
gung eines Aufenthaltstitels beabsichtigte Eheschließungen
(Scheinehen) zu verringern.

Wahrnehmungen aus der ausländerbehördlichen Praxis deu-
ten darauf hin, dass die Verkürzung der Mindestehebe-
standszeit auf zwei Jahre zu einer Erhöhung der Scheinehe-
verdachtsfälle geführt hat. Darüber hinaus erhöht die Ver-
längerung der Mindestehebestandszeit die Wahrscheinlich-
keit, dass eine Scheinehe nachgewiesen werden kann, bevor
durch sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht begründet
wird.

Die Erhöhung der Mindestehebestandszeit führt nicht zu
einer übermäßigen Belastung der Ehegatten, wenn keine
Scheinehe vorliegt. In Fällen besonderer Härte sieht
Absatz 2 bereits nach geltender Rechtslage eine Ausnahme-
regelung vor. Eine besondere Härte im Sinne dieser Vor-
schrift liegt unter anderem vor, wenn einem Ehegatten we-
gen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange
das weitere Festhalten an der ehelichen Lebensgemeinschaft
unzumutbar ist. Das ist unter anderem in Fällen häuslicher
Gewalt der Fall (s. im Einzelnen Nr. 31.2.2 ff. der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz).

Die Neuregelung steht im Einklang mit Artikel 15 der euro-
päischen Familienzusammenführungsrichtlinie (Richtlinie
2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend
das Recht auf Familienzusammenführung). Danach ist dem
Ehegatten spätestens nach fünfjährigem Aufenthalt ein ei-
genständiger Aufenthaltstitel zu gewähren. Die Verlänge-
rung der Mindestehebestandszeit auf drei Jahre bleibt inner-
halb dieses zeitlichen Rahmens, ohne ihn auszuschöpfen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Verlängerung
der Mindestehebestandszeit (s. Buchstabe a).

Zu Nummer 4 (§ 37)

Die ausdrückliche Verankerung eines Wiederkehrrechts im
Falle der Zwangsverheiratung dient dem Ziel, aus Zwangs-
verheiratungen resultierende aufenthaltsrechtliche Nachteile
für die Opfer zu beseitigen. Zwar erlaubt § 37 Absatz 2 be-
reits nach derzeitiger Rechtslage in Härtefällen ein Absehen
von den Wiederkehrvoraussetzungen in § 37 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 3; in Fällen der Zwangsverheiratung
kann eine besondere Härte vorliegen, wie durch die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz noch
einmal bestätigt worden ist. Allerdings befreit § 37 Absatz 2
nicht vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung nach
§ 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, woran ein Wiederkehr-
recht nicht selten scheitert.

Durch den neu eingefügten Absatz 2a Satz 1 kann zukünftig
auch denjenigen Opfern von Zwangsverheiratungen, die als
Minderjährige in Deutschland aufhältig waren, eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn sie von der Rückkehr
nach Deutschland abgehalten wurden, den Antrag innerhalb
von drei Monaten nach Wegfall der Zwangslage und vor
Ablauf von fünf Jahren seit ihrer Ausreise stellen. Dieses
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Wiederkehrrecht ist nicht davon abhängig, dass sie ihren
Lebensunterhalt sichern; stattdessen ist Voraussetzung, dass
aufgrund ihrer bisherigen Ausbildung und Lebensverhält-
nisse gewährleistet erscheint, dass sie sich in die deutschen
Lebensverhältnisse (wieder) einfügen können. Durch dieses
Erfordernis einer positiven Integrationsprognose, dessen
Formulierung aus § 104a Absatz 2 (Altfallregelung für
langjährig Geduldete) übernommen wurde, wird gewähr-
leistet, dass im Einzelfall nicht auch diejenigen Personen
vom erweiterten Wiederkehrrecht profitieren, die nicht zur
Integration in Deutschland bereit oder in der Lage sind und
bei denen deshalb auch ein erhöhtes Risiko besteht, dass sie
in Deutschland dauerhaft von Sozialhilfeleistungen abhän-
gig wären. Bei der Integrationsprognose sind unter anderem
die Sprachkenntnisse, die Länge des Voraufenthalts sowie
die Länge und Regelmäßigkeit des Schulbesuchs zu berück-
sichtigen.

Ein noch weiter gehendes Wiederkehrrecht wird durch
Absatz 2a Satz 2 denjenigen Opfern von Zwangsverheira-
tungen gewährt, die sich vor ihrer Ausreise bereits mindes-
tens acht Jahre rechtmäßig in Deutschland aufhielten und
sechs Jahre die Schule besuchten. Bei ihnen liegt regelmä-
ßig eine starke Vorintegration in Deutschland vor; ihnen soll
deshalb ein Aufenthaltstitel erteilt werden und es kann auf
die gesonderte Prüfung einer positiven Integrationsprognose
verzichtet werden. Außerdem ist bei starker Vorintegration
davon auszugehen, dass eine innere Beziehung zu Deutsch-
land auch bei einer noch längeren Abwesenheit vom Bun-
desgebiet bestehen bleibt. Opfer von Zwangsverheiratun-
gen, die unter diese Personengruppe fallen, können deshalb
den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis noch
bis zu zehn Jahre nach Ausreise stellen.

Die Neuregelung erfasst sowohl Fälle, in denen das Opfer in
Deutschland zwangsverheiratet und anschließend ins Aus-
land verbracht und an der Rückkehr nach Deutschland ge-
hindert wird, als auch Fälle, in denen das Opfer im Ausland
zwangsverheiratet und an der Rückkehr nach Deutschland
gehindert wird.

Zu Nummer 5 (§ 43)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung eines
neuen § 88a (s. Nummer 8).

Zu Nummer 6 (§ 51)

Die Rückkehrfrist zugunsten von Opfern von Zwangsheirat,
die die Voraussetzungen des § 37 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 erfüllen, die sich also bereits acht Jahre rechtmäßig
im Bundesgebiet aufgehalten und sechs Jahre im Bundesge-
biet die Schule besucht haben, wird von sechs Monaten auf
zehn Jahre erhöht. Wenn sie innerhalb dieser Zeit wieder
einreisen, erlischt ein noch bestehender Aufenthaltstitel
nicht. Die Regelung ergänzt die Verankerung des Wieder-
kehrrechts in § 37 Absatz 2a und hat wie diese zum Ziel,
aus Zwangsverheiratungen resultierende aufenthaltsrecht-
liche Nachteile der Opfer zu beseitigen. Mit dem Zeitraum
von zehn Jahren wird eine Angleichung an die zeitlichen
Antragsvoraussetzungen des neuen § 37 Absatz 2a Satz 2
vorgenommen.

Opfern von Zwangsheirat, die die Voraussetzungen des § 37
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 nicht erfüllen, eröffnet im Falle

des Erlöschens ihres Aufenthaltstitels § 37 Absatz 2a Satz 1
unter den dort genannten Voraussetzungen die Möglichkeit
der Rückkehr nach Deutschland (s. Nummer 4).

Zu Nummer 7 (§ 61)

Durch diese Regelung werden die Möglichkeiten zur Aus-
nahme von der räumlichen Beschränkung vollziehbar aus-
reisepflichtiger Ausländer auf das Gebiet eines Landes er-
weitert. Zukünftig kann einem Geduldeten eine Ausnahme
von der räumlichen Beschränkung nicht nur zur Ausübung
einer Beschäftigung, sondern auch zum Zwecke des Schul-
besuchs, der Ausbildung oder des Studiums erteilt werden.
Die Anwendungsfälle sind den in § 58 des Asylverfahrens-
gesetzes ebenfalls neugefassten Regelungen für Asylbewer-
ber nachgebildet (s. Artikel 3).

Zu Nummer 8 (§ 88a – neu)

Zu Absatz 1

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Relevanz soll eine
eigenständige Ermächtigungsgrundlage für die in den §§ 8
und 17 der Integrationskursverordnung enthaltenen Daten-
übermittlungs- und Verarbeitungsregeln in das Aufenthalts-
gesetz aufgenommen werden. Eine Übermittlung von Daten
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die
Staatsangehörigkeitsbehörden ist notwendig, um in Zwei-
felsfällen verifizieren zu können, dass die für die Einbürge-
rung erforderlichen ausreichenden Kenntnisse der deut-
schen Sprache vorliegen bzw. ob die Voraussetzungen für
die Verkürzung der Einbürgerungsfrist vorliegen. Durch
diese Regelung soll keine neue Datenübermittlungspflicht
eingeführt, sondern die auf der Grundlage der §§ 31 und 32
des Staatsangehörigkeitsgesetzes bereits bisher mögliche
Datenübermittlung weiterhin ermöglicht werden.

Zu Absatz 2

Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
hat die zentrale Aufgabe, in Hilfesysteme zu vermitteln, den
Integrationsverlauf zu begleiten und den Erfolg ihrer einge-
leiteten Maßnahmen zu überprüfen (langfristige Wirkun-
gen). Zur Ausübung ihrer gesetzlichen Verpflichtung bedient
sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
öffentlicher und privater Träger. Die Verpflichtung zur Prü-
fung der zweckgemäßen Verwendung der Mittel durch das
BAMF ergibt sich aus den §§ 23, 44 der Bundeshaushalts-
ordnung (BHO), die Verpflichtung zur Prüfung einer pro-
jektbezogenen Erfolgskontrolle aus Nr. 10, 11, 11a der Ver-
waltungsvorschrift zu § 44 BHO. Die projektbezogene Er-
folgskontrolle gewährleistet, dass die Beratungsleistungen
den Vorgaben der Förderrichtlinien des Bundesministeriums
des Innern entsprechend durchgeführt und die darin vorgege-
benen mit der Förderung verbundenen Förderziele erreicht
und erforderliche steuernde Eingriffe umgesetzt werden
können.

Die Datensätze werden pseudonymisiert erfasst und als ag-
gregierte Daten übermittelt (aggregierte Daten sind Sam-
melangaben über Personengruppen, die nicht einer Person
zugeordnet werden können). Für stichprobenartige Vor-Ort-
Prüfungen werden pseudonymisierte Daten von den Trägern
zur Verfügung gestellt.
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Im Übrigen gelten für die privaten und öffentlichen Träger
die jeweils einschlägigen datenschutzgesetzlichen Regelun-
gen.

Aus systematischen Gründen wird die neue Vorschrift in
Kapitel 7 Abschnitt 4 eingefügt.

Zu Artikel 2 (Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/
EU)

Die Ergänzung des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist erforder-
lich, da § 88a Absatz 1 Satz 1, 3 und 4 des Aufenthaltsge-
setzes in Teilen Unionsbürger einbezieht, die nach § 11
Absatz 1 Satz 1 des Freizügigkeitsgesetzes/EU i. V. m. § 44
Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes an Integrationskursen teil-
nehmen können. Ein neuer Regelungsgehalt im Vergleich
zum geltenden Recht in der Integrationskursverordnung
wird dadurch nicht geschaffen. Die Anpassung erfolgt ent-
sprechend der Anwendbarkeitsregel in § 2 der Integrations-
kursverordnung für Unionsbürger, da aufgrund der verfas-
sungsrechtlichen Relevanz eine eigenständige Ermächti-
gungsgrundlage für die jetzt schon in den §§ 8 und 17 der
Integrationskursverordnung enthaltenen Datenübermitt-
lungs- und Verarbeitungsregeln in das Aufenthaltsgesetz
aufgenommen werden soll.

Zu Artikel 3 (Änderung des Asylverfahrens-
gesetzes)

Die Gesetzesänderungen haben zum Ziel, Aufenthaltsbe-
schränkungen für Asylbewerber zu lockern. Damit können
unbillige Härten vermieden werden. Der Zugang zum Ar-
beitsmarkt und zu Bildungseinrichtungen wird erleichtert.
Dies kommt vor allem Asylbewerbern mit längerem verfah-
rensbedingtem Aufenthalt und minderjährigen Asylbewer-
bern zugute.

Bei den Änderungen handelt es sich weitgehend um Ermes-
sensvorschriften. Damit soll den zuständigen Behörden ein
möglichst weiter Spielraum gegeben werden, um den unter-
schiedlichsten Fallgestaltungen gerecht zu werden. Bei den
Ermessensentscheidungen ist neben den berechtigten Inter-
essen des Asylbewerbers auch die Wahrung der Funktions-
fähigkeit des Asylverfahrens zu berücksichtigen.

Zu Nummer 1 (§ 58 Absatz 1)

Zu Buchstabe a

Die zuständige Ausländerbehörde kann nunmehr einem
Asylbewerber erlauben, sich – vorübergehend oder allge-
mein – in dem Bezirk einer beliebigen anderen Ausländer-
behörde aufzuhalten. Bislang war ein solcher Aufenthalt nur
im Bezirk einer angrenzenden Ausländerbehörde möglich.
Die Erlaubnis zum allgemeinen Aufenthalt im Bezirk einer
anderen Ausländerbehörde hängt – wie bisher – von deren
Zustimmung ab.

Zu Buchstabe b

Die Vorschrift stellt klar, dass Asylbewerbern das Verlassen
des zugewiesenen Aufenthaltsbezirks in der Regel zu erlau-
ben ist, wenn Asylbewerbern damit eine Erwerbstätigkeit,
der Schulbesuch, eine betriebliche Aus- oder Weiterbildung
oder ein Studium ermöglicht wird. In atypischen Fällen
kann die Erlaubnis verweigert werden, etwa im Falle von

Straftätern, bei welchen der begründete Verdacht besteht,
dass sie die Lockerung der Aufenthaltsbeschränkung zur
Begehung weiterer Straftaten nutzen werden. Mit der Nen-
nung von Regelbeispielen soll eine bundeseinheitliche An-
wendung der Vorschrift sichergestellt werden.

Zu Nummer 2 (§ 58 Absatz 6)

Die Landesregierungen können örtlichen Verhältnissen – etwa
von Stadtstaaten oder in Grenzgebieten – Rechnung tragen
und im gegenseitigen Einvernehmen Rechtsverordnungen
erlassen, die es Ausländern ermöglichen, sich ohne Erlaub-
nis vorübergehend im Gebiet des jeweils anderen Landes
aufzuhalten. Dies gibt den Ländern ein weiteres Instrumen-
tarium zur Lockerung von Aufenthaltsbeschränkungen an
die Hand.

Zu Artikel 4 (Änderung des Strafgesetzbuchs)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Die Änderung der Inhaltsübersicht ist aufgrund der Einfüh-
rung der Strafvorschrift gegen Zwangsheirat erforderlich.

Zu Nummer 2 (§ 237)

Die vorgeschlagene Regelung gliedert sich in vier Absätze.
Die Absätze 1 und 2 enthalten zwei verschiedene Straftatbe-
stände der Zwangsheirat, Absatz 3 regelt die Versuchsstraf-
barkeit und Absatz 4 enthält eine Strafzumessungsregel für
den minder schweren Fall. Als Straftat gegen die persönli-
che Freiheit wird die Strafvorschrift in den 18. Abschnitt
des StGB eingestellt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält in Satz 1 den Grundtatbestand der Zwangs-
heirat, der den Einsatz von Nötigungsmitteln zur Eingehung
einer Ehe voraussetzt. Der Strafrahmen von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe entspricht dem der Nöti-
gung im besonders schweren Fall (§ 240 Absatz 4 StGB)
und damit der aktuell im Regelfall geltenden Strafandro-
hung für Zwangsheirat. Durch den gegenüber der Nötigung
erhöhten Strafrahmen wird das besondere Unrecht zum
Ausdruck gebracht, das in dem Zwang zu einer ungewollten
Ehe und damit in dem Zwang zu einer ungewollten dauer-
haften rechtlichen und persönlichen Verbindung liegt. In
Satz 2 wird die Verwerflichkeitsklausel des § 240 Absatz 2
StGB übernommen. Das ist erforderlich, weil insbesondere
bei der Alternative der Drohung mit einem empfindlichen
Übel vielfältige Fallgestaltungen denkbar sind, bei denen
eine Strafandrohung nicht angemessen wäre (z. B. ein Part-
ner kündigt dem anderen Partner einer Lebensgemeinschaft
an, ihn zu verlassen, wenn dieser nicht zur Eingehung der
Ehe bereit ist).

Zu Absatz 2

In Anlehnung an den Tatbestand der Verschleppung (§ 234a
StGB) werden in Absatz 2 mit derselben Strafdrohung Fall-
konstellationen erfasst, in denen das Opfer dem tatsächli-
chen und rechtlichen Schutz, der mit seinem Aufenthalt im
Inland verbunden ist, durch besondere Einwirkung entzogen
wird, um es zur Eingehung der Ehe zu nötigen. Anders als
in Absatz 1 setzt die Strafbarkeit nach Absatz 2 nicht die
durch Nötigung erreichte Eheschließung als tatbestand-
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lichen Erfolg voraus. Es genügt ein darauf gerichtetes Han-
deln, wenn dieses den tatsächlichen Aufenthalt im Ausland
bewirkt hat. Mit diesem Tatbestand sollen insbesondere
Mädchen und junge Frauen vor sogenannten „Ferienverhei-
ratungen“ besser geschützt werden. Die Strafbarkeit wird
auf den Zeitpunkt des Entzuges des Schutzes, der mit dem
Aufenthalt im Inland verbunden ist, vorverlagert.

Zu Absatz 3

Um einen umfassenden Rechtsgüterschutz zu gewährleis-
ten, ist in Absatz 3 für beide Tatbestände die Versuchsstraf-
barkeit vorgesehen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 sieht einen milderen Strafrahmen für den minder
schweren Fall vor. Ein solcher wird nur ausnahmsweise vor-
liegen. Er kommt – im Zusammenwirken mit weiteren straf-
mildernden Umständen – etwa dann in Betracht, wenn das
Maß der angewandten Gewalt gering ist oder die Drohung
eine eher geringe Intensität hat. Die Tatsache, dass entspre-
chende Zwangsverheiratungen im Herkunftsland nicht un-
üblich sind, wird dagegen für sich genommen im Regelfall
nicht die Annahme eines minder schweren Falles rechtfer-
tigen können. Mit Absatz 4 soll aber sichergestellt werden,
dass in jedem Einzelfall eine schuldangemessene Strafe ver-
hängt werden kann.

Zu Nummer 3

Wegen der Einführung der speziellen Strafvorschrift gegen
Zwangsheirat (Artikel 4 Nummer 2) ist das durch das
37. Strafrechtsänderungsgesetz vom 11. Februar 2005 ein-
gefügte Regelbeispiel für den besonders schweren Fall der
Nötigung „zur Eingehung der Ehe“ in § 240 Absatz 4 Satz 2
Nummer 1 StGB überflüssig und deshalb zu streichen.

Zu Artikel 5 (Änderung der Strafprozessordnung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 4 Num-
mer 2 und 3. Bisher war die Zwangsheirat als besonders
schwerer Fall der Nötigung in § 240 Absatz 4 Nummer 1
strafbar, der in den Straftatenkatalog des § 397a Absatz 1
Nummer 4 der Strafprozessordnung (StPO) fällt. Nunmehr
ist die Zwangsheirat als eigenständiger Straftatbestand in
§ 237 StGB erfasst, der folgerichtig in den Straftatenkatalog
des § 397a Absatz 1 Nummer 4 StPO aufzunehmen ist.

Zu Artikel 6 (Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs)

Durch die Regelung wird die Antragsfrist zur Aufhebung
der Ehe für den Fall der Bestimmung eines Ehegatten zur
Eingehung der Ehe durch widerrechtliche Drohung von
einem auf drei Jahre verlängert (§ 1317 Absatz 1 Satz 1
BGB). Zum Beispiel aus Angst vor dem Verlust der Fami-
lie, vor den Aggressionen des Vaters, der männlichen Ver-
wandten, der Gewalt des Ehemannes und verursacht durch
jahrelange Misshandlungen und psychischen Druck kann es
vorkommen, dass sich die zur Ehe genötigte Frau ihrem
Schicksal vorübergehend fügt. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass die Betroffenen sich oftmals in einer besonderen
emotionalen Situation befinden und somit häufig erst nach
längerem Zeitablauf in der Lage sein werden, eine Aufhe-
bung der Ehe aktiv zu betreiben. Dieser Zeitablauf kann jen-
seits der geltenden Antragsfrist von einem Jahr liegen, auch
wenn die Frist erst mit Beendigung der Zwangslage beginnt.
Ausgeschlossen ist eine Aufhebung weiterhin nach § 1315
Absatz 1 Nummer 4 BGB bei einer Bestätigung der Ehe. In
diesem Fall verdient die Ehe trotz des massiven Verstoßes
gegen den Grundsatz der Eheschließungsfreiheit aus
Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes und das Selbstbestim-
mungsrecht der Betroffenen den Schutz der Rechtsordnung.

Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche)

Das neue Recht gilt grundsätzlich auch für Ehen, die vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen wurden.
Artikel 229 § 25 EGBGB-E stellt jedoch ausdrücklich klar,
dass aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauens-
schutzes die Aufhebung der Ehe nicht begehrt werden kann,
wenn die geltende Aufhebungsfrist von einem Jahr bereits
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgelaufen ist. So wird si-
chergestellt, dass nicht nachträglich in einen bereits abge-
schlossenen Sachverhalt eingegriffen wird. Allein in Fällen,
in denen die Frist vor Inkrafttreten begonnen hat, aber noch
nicht vollständig abgelaufen ist, gilt zum Schutze des genö-
tigten Ehegatten die Dreijahresfrist seit Ende der Zwangs-
lage.

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat das Regelungsvorha-
ben auf Bürokratiekosten geprüft, die durch Informations-
pflichten begründet werden.

Mit dem Regelungsvorhaben werden für die Wirtschaft, die
Verwaltung sowie für Bürgerinnen und Bürger keine Infor-
mationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

Der Nationale Normenkontrollrat hat daher im Rahmen sei-
nes gesetzlichen Prüfauftrages keine Bedenken gegen das
Regelungsvorhaben.
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 878. Sitzung am 17. Dezember
2010 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 2 a – neu –
(§ 25a – neu – AufenthG),
Nummer 2b – neu –
(§ 29 Absatz 3 Satz 3 AufenthG)
und Nummer 6a – neu –
(§ 60a Absatz 2b – neu – AufenthG)

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) Nach Nummer 2 sind folgende Nummern 2a und 2b
einzufügen:

,2a. Nach § 25 wird folgender § 25a eingefügt:

„§ 25a
Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten

Jugendlichen und Heranwachsenden

(1) Einem geduldeten Ausländer, der in
Deutschland geboren wurde oder vor Vollendung
des 14. Lebensjahres eingereist ist, kann eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er

1. sich seit sechs Jahren im Bundesgebiet auf-
gehalten hat,

2. sechs Jahre erfolgreich im Bundesgebiet eine
Schule besucht oder in Deutschland einen an-
erkannten Schul- oder Berufsabschluss er-
worben hat,

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis nach Vollendung des 15. und vor
Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt wird

und gewährleistet erscheint, dass er sich auf-
grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebens-
verhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bun-
desrepublik Deutschland einfügen kann. Solange
sich der Jugendliche oder der Heranwachsende
in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung
befindet, schließt die Inanspruchnahme öffent-
licher Leistungen zur Sicherstellung des eigenen
Lebensunterhalts die Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis nicht aus. Die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn die Ab-
schiebung aufgrund eigener falscher Angaben
des Ausländers oder aufgrund seiner Täuschung
über seine Identität oder Staatsangehörigkeit
ausgesetzt ist.

(2) Den Eltern oder einem allein personensor-
geberechtigten Elternteil eines minderjährigen
Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 25a Absatz 1 besitzt, kann eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden, wenn

1. die Abschiebung nicht aufgrund falscher An-
gaben eines Elternteils oder aufgrund Täu-

schung über seine Identität oder Staatsan-
gehörigkeit oder fehlender zumutbarer An-
forderungen zur Beseitigung der Ausreise-
hindernisse verhindert oder verzögert wird
und

2. der Lebensunterhalt für sich und seine in
familiärer Lebensgemeinschaft lebenden
Familienmitglieder einschließlich eines aus-
reichenden Krankenversicherungsschutzes
durch eigene Erwerbstätigkeit überwiegend
gesichert wird. Satz 1 findet auf minder-
jährige Geschwister eines minderjährigen
Ausländers, die in familiärer Lebensgemein-
schaft mit ihm leben, entsprechende Anwen-
dung.

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung auf die
Eltern oder ein personensorgeberechtigtes El-
ternteil, soweit diese wegen einer Straftat rechts-
kräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten verurteilt worden sind.“

2b. In § 29 Absatz 3 Satz 3 wird nach der Angabe
„§ 25 Abs. 4 bis 5,“ die Angabe „§ 25a,“ einge-
fügt.‘

b) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a einge-
fügt:

,6a. Nach § 60a Absatz 2a wird folgender Absatz 2b
eingefügt:

„(2b) Solange ein minderjähriger Ausländer,
der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a
Absatz 1 besitzt, auf die Personensorge angewie-
sen ist, soll die Abschiebung seiner Eltern oder
eines personensorgeberechtigten Elternteils und
seiner minderjährigen in der familiären Lebens-
gemeinschaft mit ihm lebenden Geschwister aus-
gesetzt werden. Dies gilt nicht für Eltern oder ein
personensorgeberechtigtes Elternteil, soweit
diese wegen einer Straftat rechtskräftig zu einer
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verur-
teilt worden sind.“‘

A l s  F o l g e  i s t

Nummer 1 wie folgt zu fassen:

,1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 25 wird folgende Angabe
eingefügt:

„§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrier-
ten Jugendlichen und Heranwachsen-
den“.

b) Nach der Angabe zu § 88 wird folgende Angabe
eingefügt:

– <wie Gesetzentwurf> –‘.
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B e g r ü n d u n g

Die Innenminister und -senatoren der Länder haben sich
dafür ausgesprochen, im Rahmen der aktuellen Ge-
setzesvorhaben gut integrierten geduldeten Jugendlichen
und Heranwachsenden eine eigene gesicherte Auf-
enthaltsperspektive zu eröffnen. Dazu müssen sie die
Voraussetzungen entsprechend der sog. Wiederkehrop-
tion (§ 37) erfüllen und aufgrund ihrer bisherigen
Integrationsleistungen die Gewähr bieten, dass sie sich
in die hiesigen Lebensverhältnisse einfügen werden. Die
Eltern der Jugendlichen können ein Aufenthaltsrecht
erhalten, wenn sie ausreichende Integrationsleistungen
erbracht haben und durch eigene Leistungen den
Lebensunterhalt der Familie überwiegend sichern kön-
nen. Eltern bzw. Elternteile, die erhebliche Straftaten
begangen haben, sind von dieser Regelung auszuschlie-
ßen.

Die vorgeschlagenen Änderungen des Aufenthaltsgeset-
zes dienen der Umsetzung dieser Zielsetzung.

Vor dem Hintergrund der konkreten getroffenen Abspra-
chen der Innenminister und -senatoren der Länder zum
Ausschluss von Eltern bzw. Elternteilen von den Rege-
lungen, soweit diese erhebliche Straftaten begangen
haben, sind die in § 25a Absatz 3 AufenthG sowie in
§ 60a Absatz 2b Satz 2 AufenthG vorgesehenen Rege-
lungen notwendig und angemessen.

2. Zu Artikel 1 Nummer 3
(§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1
AufenthG)

Der Bundesrat bittet, die vorgesehene Anhebung der
Mindestbestandszeit einer Ehe zur Begründung eines
eigenständigen Aufenthaltsrechts auf drei Jahre im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren noch einmal zu über-
prüfen. Dabei sollte insbesondere die damit verbundene
Gefahr, die Abhängigkeit der Opfer von Zwangsheirat
von ihren Ehepartnern zu erhöhen, sorgfältig gegen die
Vorteile abgewogen werden, die mit der Regelung zur
Verhinderung von Scheinehen angestrebt werden.

B e g r ü n d u n g

Es erscheint zweifelhaft, ob die Anhebung der Mindest-
bestandszeit einer Ehe zur Begründung eines eigenstän-
digen Aufenthaltsrechts mit der Zielsetzung des Gesetz-
entwurfs in Einklang steht, zum besseren Schutz der Op-
fer von Zwangsheirat beizutragen.

3. Zu Artikel 1 Nummer 6
(§ 51 Absatz 4 Satz 2 AufenthG)

In Artikel 1 Nummer 6 sind in § 51 Absatz 4 Satz 2 nach
den Wörtern „zehn Jahren“ die Wörter „seit der Aus-
reise“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Die Einfügung der Wörter „seit der Ausreise“ dient der
Klarstellung und der Angleichung an Nummer 4 (§ 37
Absatz 2a) des Gesetzentwurfs, in der die gleiche For-
mulierung verwendet wird.

4. Zu Artikel 1 Nummer 7
(§ 61 Absatz 1 Satz 4 – neu – und 5 – neu – AufenthG)

Artikel 1 Nummer 7 ist wie folgt zu fassen:

,7. § 61 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 <wie Gesetzentwurf>.

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Um örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tra-
gen, können die Landesregierungen benachbar-
ter Länder im Einvernehmen jeweils durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass sich voll-
ziehbar ausreisepflichtige Ausländer ohne Er-
laubnis vorübergehend im Gebiet des anderen
Landes aufhalten können. Ausländer, die das
Ausreisehindernis zu vertreten haben oder die
wegen einer Straftat verurteilt worden sind oder
gegen die wegen einer Straftat ein Ermittlungs-
verfahren durchgeführt wird, können aus dem
Anwendungsbereich der Rechtsverordnung aus-
genommen werden.“‘

B e g r ü n d u n g

Der Aufenthalt von geduldeten Ausländern ist nach § 61
Absatz 1 Satz 1 AufenthG gesetzlich auf das Land be-
schränkt. Das Verlassen des zugewiesenen Aufenthalts-
bereichs ist nur im Einzelfall nach dessen Satz 3 und
§ 12 Absatz 5 AufenthG mit Erlaubnis der Ausländer-
behörde zulässig.

Eine allgemeine Erweiterung des Aufenthaltsbereichs
über die Landesgrenze hinaus, wie sie nach Artikel 3
Nummer 2 des Gesetzentwurfs künftig für Asylbewerber
nach § 58 Absatz 6 AsylVfG-E im Einvernehmen mit
Nachbarländern möglich sein soll, sollte auch für gedul-
dete Ausländer ermöglicht werden, wenn Länder dies
wollen, um besonderen örtlichen Verhältnissen Rech-
nung zu tragen. Ein entsprechender Bedarf besteht ins-
besondere in den Verflechtungsräumen zwischen Stadt-
staaten und angrenzenden Flächenländern oder in Grenz-
gebieten.

Ausländer, die wegen mangelnder Mitwirkung oder
Identitätsverschleierung das Ausreisehindernis selbst zu
vertreten oder Straftaten begangen haben, sollen von
dieser Erleichterung ausgenommen werden können. Ihr
Aufenthalt bliebe dann gesetzlich auf das Land oder
durch einschränkende Bedingungen und Auflagen auf
den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt. Die Ein-
zelheiten, z. B. die Festlegung relevanter Straftaten, blei-
ben dem Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers
überlassen.

5. Zu Artikel 1 Nummer 8
(§ 88a Absatz 1 Satz 1 AufenthG)

In Artikel 1 Nummer 8 sind in § 88a Absatz 1 Satz 1
nach der Angabe „nach § 44 Absatz 4“ das Wort „sowie“
durch ein Komma zu ersetzen und nach den Wörtern
„Teilnahme an einem Integrationskurs“ die Wörter „so-
wie das Ergebnis des Abschlusstests“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g

§ 88a Absatz 1 Satz 1 zählt beispielhaft teilnehmerbezo-
gene Daten auf, die an das Bundesamt für Migration und
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Flüchtlinge übermittelt werden dürfen. In zeitlicher Hin-
sicht endet die Aufzählung allerdings mit der Anmel-
dung zu und der Teilnahme an einem Integrationskurs.
Um klar zu stellen, dass auch noch zeitlich danach ent-
stehende teilnehmerbezogene Daten zu übermitteln sind,
soll die Aufzählung ergänzt werden um das Ergebnis des
Abschlusstests. Dieses ist Grundlage für weitere auslän-
derbehördliche Entscheidungen und kann von den Aus-
länderbehörden, falls keine Übermittlung durch das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach § 88a
Absatz 1 Satz 3 erfolgt, nur unmittelbar beim Ausländer
abgefragt werden, was den Vollzug erheblich erschwert.

6. Zu Artikel 1 Nummer 8
(§ 88a Absatz 1 Satz 3 AufenthG)

In Artikel 1 Nummer 8 sind in § 88a Absatz 1 Satz 3 die
Wörter „auf Ersuchen“ zu streichen.

B e g r ü n d u n g

§ 88a Absatz 1 Satz 3 übernimmt im Wesentlichen den
bisherigen Regelungsgehalt von § 8 Absatz 3 Satz 2 der
Integrationskursverordnung (IntV). Er enthält eine Be-
fugnis für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
die nach Satz 1 übermittelten teilnehmerbezogenen Da-
ten u. a. an Ausländerbehörden und Träger der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende weiterzugeben und knüpft
die Weiterleitung an das Ersuchen der Ausländerbehörde,
wobei unter „Ersuchen“ wohl nur ein einzelfallbezogenes
Ersuchen zu verstehen ist. Die derzeitige Rechtslage,
dass Ausländerbehörden integrationskursbezogene Da-
ten von einem zur Teilnahme verpflichteten Ausländer
nur einzelfallbezogen abfragen können, erschwert aber in
erheblichem Maß den ausländerbehördlichen Vollzug
und stellt einen wesentlichen Grund für das auch in der
Öffentlichkeit kritisierte Vollzugsdefizit im Bereich der
Sanktionen dar.

Mit der Streichung der Wörter „auf Ersuchen“ soll er-
möglicht werden, dass das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge künftig – soweit dafür die technischen Vor-
aussetzungen vorliegen – den Ausländerbehörden die
notwendigen Daten auch in einem automatisierten Ver-
fahren zur Verfügung stellen kann.

7. Zu Artikel 1 Nummer 8
(§ 88a Absatz 1 Satz 3 AufenthG)

In Artikel 1 Nummer 8 sind in § 88a Absatz 1 Satz 3 die
Wörter „des Einbürgerungsverfahrens“ durch die Wörter
„von staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren“ zu er-
setzen.

B e g r ü n d u n g

Die in § 88a Absatz 1 Satz 3 vorgesehene Datenüber-
mittlung an die Einbürgerungsbehörden zur „Durch-
führung des Einbürgerungsverfahrens“ ist zu eng
gefasst. Es wird übersehen, dass die Einbürgerungsbe-
hörden die betreffenden Daten insbesondere auch in
Rücknahmeverfahren nach § 35 des Staatsangehörig-
keitsgesetzes benötigen, um ggf. Täuschungshandlungen
des Betroffenen prüfen zu können. Es wird deshalb die
allgemeinere Formulierung „staatsangehörigkeitsrecht-
liche Verfahren“ vorgeschlagen.

8. Zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 58 Absatz 6 AsylVfG)

In Artikel 3 Nummer 2 § 58 Absatz 6 sind vor dem Wort
„oder“ die Wörter „, dem Gebiet des Landes“ einzufü-
gen.

B e g r ü n d u n g

Nach § 58 Absatz 6 AsylVfG können die Landesregie-
rungen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass sich
Ausländer, deren Aufenthaltsgestattung grundsätzlich
während des Asylverfahrens räumlich auf den Bezirk der
Ausländerbehörde beschränkt ist, ohne Erlaubnis vorü-
bergehend in einem die Bezirke mehrerer Ausländer-
behörden umfassenden Gebiet aufhalten können. Der
Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, diese Be-
stimmung zu erweitern und die vorübergehende Aufent-
haltsgestattung auf das Gebiet eines anderen Landes zu
erstrecken, soweit Einvernehmen zwischen den beteilig-
ten Landesregierungen besteht.

Es soll darüber hinaus klargestellt werden, dass die Lan-
desregierungen berechtigt sind, die vorübergehende Auf-
enthaltsgestattung auch auf das gesamte Gebiet ihres
Landes zu erweitern. Ob bereits die bisherige Regelung
diese Ermächtigung einschließt, wird aufgrund des ein-
engenden Wortlauts nicht hinreichend deutlich. Insbe-
sondere die örtlichen Verhältnisse in den kleineren Flä-
chenländern können es jedoch erforderlich machen, dass
der Asylbewerber vorübergehend Zugang zu allen Lan-
desteilen erhält. Gründe hierfür können sein, dass die für
Asylbewerber verbindlichen Grenzen im Widerspruch
zur Lebensrealität stehen und anerkennenswerte soziale
Bedürfnisse, wie die Inanspruchnahme sozialer und me-
dizinischer Hilfen, nur durch Zugang zu landesweit ver-
teilten Stellen befriedigt werden können. Der Rege-
lungsspielraum der Verordnungsgeber soll daher rechts-
sicher erweitert werden.

9. Zum Gesetzentwurf allgemein

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren zu berücksichtigen, dass eine Anerkennung

– sogenannter Handschuhehen durch Änderung des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
(EGBGB) ausgeschlossen wird;

– von Ehen, die von deutschen Staatsangehörigen im
Ausland oder von in Deutschland lebenden Auslän-
dern eingegangen wurden, nicht erfolgt, wenn ein
Ehegatte das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

B e g r ü n d u n g

Die Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Ehe
richtet sich nach den Bestimmungen der Artikel 11 und
13 EGBGB. Wird nach diesen Vorschriften eine „Hand-
schuhehe“ im deutschen Rechtsbereich für wirksam er-
achtet, entfaltet sie die gleichen Wirkungen wie eine
Eheschließung, die bei persönlicher Anwesenheit der
Eheschließungswilligen geschlossen wurde.

Die Eheschließung bei Abwesenheit eines oder beider
Ehegatten erleichtert eine Zwangsheirat. Der künftige
Ehegatte bevollmächtigt in der Regel einen männlichen
volljährigen Verwandten, in seinem Namen zu erklären,
eine in der Vollmacht genannte Person ehelichen zu wol-
len (Vertretung in der Erklärung).
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Die „Handschuhehe“ vereinfacht die Ausübung von
Zwang auf die jungen Frauen und Männer. Die Ehe kann
nur in einem Staat geschlossen werden, dessen Recht die
„Handschuhehe“ zulässt (z. B. Libanon, Pakistan). Einer
oder gar beide Eheschließenden haben ihren Wohnsitz in
Deutschland. Die Mitwirkung eines deutschen staat-
lichen Organs ist grundsätzlich bei der Bevollmächti-
gung nicht erforderlich. Ein staatliches Wächteramt steht
selbst bei minderjährigen Eheschließenden nicht zur
Verfügung. Ist die Vollmacht einmal erteilt, ist eine
Rücknahme praktisch nicht mehr möglich. Die Ehe-
schließung wird in einem Drittstaat durchgeführt. Einer
oder beide Eheschließenden nehmen an dem Eheschlie-
ßungszeremoniell nicht teil. Bisher hat die Rechtspre-
chung der deutschen Gerichte verneint, dass die „Hand-
schuhehe“ dem ordre public widerspricht (Artikel 6
EGBGB).

Nach deutschem Recht ist eine Ehe zwischen Minder-
jährigen ausgeschlossen. Zulässig ist lediglich die Ehe
eines mindestens 16 Jahre alten Minderjährigen mit
einem Volljährigen nach Maßgabe des § 1303 BGB. Das
Familiengericht orientiert sich am Wohl des Minder-
jährigen. Die Prüfung ist einzelfallabhängig.

Der deutsche Gesetzgeber hat bewusst ein Mindestalter
von 16 Jahren festgesetzt, um Kinderehen zu verhindern.
Durch die Mitwirkung des Standesbeamten ist grund-
sätzlich die Beachtung der Eheschließungsvorschriften
sichergestellt. Diese Kontrollfunktion entfällt bei Ehe-
schließungen im Ausland.

Dem deutschen Recht wohnt der Grundsatz der Höchst-
persönlichkeit der Ehe inne. Die persönliche Erklärung
über die Eingehung der Ehe setzt eine entsprechende
geistige Reife voraus. Einem unter 16 Jahre alten Kind
kann nicht zugemutet werden, die Folgen einer Ehe-
schließung zu überblicken. Kinder in diesem Alter sehen
sich außerstande, in ihrem Namen abgegebene Erklärun-
gen ihrer Sorgeberechtigten sowie die Einflussnahme
Dritter im Zusammenhang mit der Eingehung einer Ehe
abzuwehren.

Regelmäßig werden Eheschließungen, bei denen min-
destens ein Ehegatte das 16. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatte, deutschen staatlichen Stellen erheblich spä-
ter bekannt. Die Eheleute sind zwischenzeitlich volljäh-
rig bzw. ehemündig und halten an der Ehe fest, so dass
die Vorbehaltsklausel des Artikels 6 EGBGB dann nicht
mehr greift.
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Anlage 4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des
Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung
der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von
Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und
asylrechtlicher Vorschriften wie folgt:

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nummer 2 a – neu –, § 25a – neu –
AufenthG; Nummer 2b – neu –, § 29 Absatz 3
Satz 3 AufenthG und Nummer 6 a – neu –,
§ 60a Absatz 2b – neu – AufenthG)

Die Bundesregierung begrüßt im Grundsatz diesen Ände-
rungsantrag, mit dem ein eigenständiger Aufenthaltstitel für
gut integrierte geduldete Jugendliche und Heranwachsende
– und gegebenenfalls auch für ihre Eltern und Geschwister –
geschaffen werden soll.

Die Bundesregierung wird im Einzelnen prüfen, inwieweit
Anpassungen des vorliegenden Änderungsantrags erforder-
lich sind.

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nummer 3, § 31 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1 AufenthG)

Mit der vorgesehenen Erhöhung der Mindestehebestands-
zeit auf drei Jahre soll der Anreiz für die Eingehung einer
Scheinehe verringert werden. Darüber hinaus erhöht die
Verlängerung der Mindestehebestandszeit die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Scheinehe nachgewiesen werden kann,
bevor durch sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht begrün-
det wird.

In Fällen besonderer Härte sieht die geltende Rechtslage
eine Ausnahme vom Erfordernis der Mindestehebestands-
zeit vor; die Anwendungspraxis für diese Vorschrift ist
durch die im vergangenen Jahr veröffentliche Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz noch einmal
präzisiert und verbessert worden. In der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift ist unter anderem festgehalten, dass im
Falle einer Zwangsehe eine besondere Härte vorliegt und
die Mindestehebestandszeit nicht zur Anwendung kommt.

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nummer 6, § 51 Absatz 4 Satz 2
AufenthG)

Diese rein klarstellende Änderung kann aus Sicht der Bun-
desregierung übernommen werden.

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nummer 7, § 61 Absatz 1
Satz 4 – neu – und 5 – neu – AufenthG)

Die Bundesregierung wird den Änderungsantrag prüfen.

Zu Nummer 5 (Artikel 1 Nummer 8, § 88a Absatz 1 Satz 1
AufenthG)

Die vorgeschlagene Aufnahme des Ergebnisses des Ab-
schlusstests in die Aufzählung der personenbezogenen
Daten in § 88a Absatz 1 Satz 1 ist aus Sicht der Bundes-
regierung nicht erforderlich. Die Übermittlung der Test-

ergebnisse wird bereits jetzt von § 88a Absatz 1 Satz 3 in
Verbindung mit Satz 1 erfasst.

Nach § 88a Absatz 1 Satz 1 ist eine Übermittlung von teil-
nehmerbezogenen Daten zur Teilnahme an einem Integra-
tionskurs durch die Kursträger an das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) zulässig, soweit sie für die
Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme erforderlich ist.
Die erfolgreiche Teilnahme setzt nach § 17 Absatz 2 der
Integrationsverordnung das Bestehen der Abschlusstests vo-
raus. § 88a Absatz 1 Satz 1 schließt damit eine Übermitt-
lung der Testergebnisse ein. Die nach § 88a Absatz 1 Satz 1
an das BAMF übermittelten Testergebnisse darf dieses nach
§ 88a Absatz 1 Satz 3 auf Ersuchen an die Ausländerbehör-
den weitergeben.

Zu Nummer 6 (Artikel 1 Nummer 8, § 88a Absatz 1 Satz 3
AufenthG)

Die Bundesregierung wird diesen Änderungsantrag noch
abschließend prüfen. Sie weist darauf hin, dass eine Über-
mittlung der Daten von Amts wegen schon aus Gründen der
zu übermittelnden Datenmengen nicht praktikabel sein
wird. Es geht um die Daten von über 350 000 Personen, die
nach den unterschiedlichen Verpflichtungstatbeständen von
den Ausländerbehörden oder den Trägern der Grundsiche-
rung zur Teilnahme seit Einführung der Integrationskurse
im Jahr 2005 verpflichtet worden sind.

Für die Kontrolle der Teilnahmepflicht sieht das geltende
Recht bereits jetzt nach § 8 Absatz 1 Satz 2 der Integra-
tionskursverordnung vor, dass die relevanten Daten zur
Kontrolle der Teilnahmepflicht den Ausländerbehörden auf
Ersuchen durch das BAMF übermittelt werden. Bei Bedarf
können die Ausländerbehörden die benötigten Informatio-
nen auf der Grundlage dieser Regelung erhalten, um der in
ihrer Zuständigkeit liegenden Kontrollpflicht nachzukom-
men. Der vorgeschlagene neue § 88a übernimmt diese Re-
gelung in das Aufenthaltsgesetz.

Zu Nummer 7 (Artikel 1 Nummer 8, § 88a Absatz 1 Satz 3
AufenthG)

Die Bundesregierung wird den Änderungsantrag prüfen.

Zu Nummer 8 (Artikel 3 Nummer 2, § 58 Absatz 6
AsylVfG)

Gegen die vom Bundesrat vorgeschlagene Ergänzung, die
aus Sicht der Bundesregierung lediglich klarstellenden Cha-
rakter hat, bestehen keine Bedenken.

Zu Nummer 9 (Gesetzentwurf allgemein, „Handschuh-
ehen“, Ehen von unter 16-Jährigen)

Die Bundesregierung wird noch abschließend prüfen, ob
eine gesonderte gesetzliche Regelung im Sinne des Vor-
schlags des Bundesrates notwendig ist.
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Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass bereits nach gel-
tender Rechtslage nach Artikel 6 EGBGB (ordre public)
ausländisches Recht nicht anwendbar ist, wenn seine An-
wendung zu einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen
Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unverein-
bar ist. Zu diesen Grundsätzen zählen insbesondere die
Grundrechte. Mit dieser Regelung haben die Gerichte be-
reits die Handhabe, von der Anwendung ausländischen
Rechts abzusehen, wenn diese im konkreten Fall zu einem
Ergebnis führen sollte, das den Kernbestand der inländi-
schen Rechtsordnung antasten würde.
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 Beschlussempfehlung und Bericht
 des Innenausschusses (4. Ausschuss)

 a)  zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
 – Drucksache 17/4401 –

 Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum
 besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer
 aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften

 b)  zu  dem  Gesetzentwurf  der  Abgeordneten  Rüdiger  Veit,  Daniela  Kolbe  (Leipzig),
 Gabriele Fograscher, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
 – Drucksache 17/4197 –

 Entwurf eines Gesetzes für ein erweitertes Rückkehrrecht im Aufenthalts-
 gesetz

 c)  zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Rüdiger Veit, Dr. Dieter
 Wiefelspütz, Olaf Scholz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
 – Drucksache 17/207 –

 Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes
 (Altfallregelung)

 d)  zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim
 Dağdelen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/1557 –

 Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes
 (Bleiberechtsregelung und Vermeidung von Kettenduldungen)

 e)  zu dem Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dağdelen,
 weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/2325 –

 Menschenrecht auf Freizügigkeit ungeteilt verwirklichen
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f)  zu dem Antrag der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Jan Korte, Matthias
 W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/4681 –

 Für ein wirksames Rückkehrrecht und eine Stärkung der Rechte der Opfer
 von Zwangsverheiratungen

 g)  zu  dem  Antrag  der  Abgeordneten  Josef  Philip  Winkler,  Memet  Kilic,  Volker  Beck
 (Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/1571 –

 Für eine wirksame und stichtagsunabhängige gesetzliche Bleiberechts-
 regelung im Aufenthaltsgesetz

 h)  zu dem Antrag der Abgeordneten Memet Kilic, Volker Beck (Köln), Ekin
 Deligöz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/2491 –

 Opfer  von  Zwangsverheiratungen  wirksam  schützen  durch  bundesgesetzliche
 Reformen und eine Bund-Länder-Initiative

 i)  zu dem Antrag der Abgeordneten Josef Philip Winkler, Volker Beck (Köln),
 Memet  Kilic,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 – Drucksache 17/3065 –

 Residenzpflicht abschaffen – Für weitestgehende Freizügigkeit von
 Asylbewerbern und Geduldeten

 A.  Problem

 Zu den Buchstaben a, b, e, f, h und i

 Zwangsheirat  ist  auch  in  Deutschland  ein  ernst  zu  nehmendes  Problem.  Dieses
 ist  in  den  letzten  Jahren  verstärkt  in  den  Blickpunkt  der  Öffentlichkeit  gerückt.
 Immer  mehr  Betroffene,  insbesondere  junge  Migrantinnen,  berichten  öffentlich
 von ihren Erfahrungen.

 Zum  Schutz  der  Betroffenen  müssen  die  Bekämpfung  der  Zwangsheirat  ver-
 stärkt  und  das  Bewusstsein  der  Öffentlichkeit  für  das  Unrecht,  das  in  jeder
 Zwangsheirat  liegt,  geschärft  werden.  Der  Schwerpunkt  muss  in  erster  Linie  im
 präventiven  und  sozialen  Bereich  liegen.  Aber  auch  in  rechtlicher  Hinsicht
 kann ein Beitrag geleistet werden.

 Zwar  enthält  das  geltende  Recht  bereits  Regelungen,  die  vor  Zwangsheirat  schüt-
 zen,  eine  Auflösung  der  durch  Zwangsheirat  entstandenen  Ehe  ermöglichen  und
 Schutz  gegen  die  aufenthaltsrechtlichen  Nachteile,  die  für  ausländische  Opfer
 einer  Zwangsheirat  entstehen  können,  bieten.  Zum  Schutz  des  hohen  Rechtsguts
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der  Eheschließungsfreiheit  sollen  diese  Regelungen  aber  noch  effektiver  ausge-
 staltet werden.

 Daneben  sollen  durch  den  Entwurf  zu  Buchstabe  a  weitere  aufenthalts-  und
 asylrechtliche Probleme gelöst werden.

 Verletzt  der  Ausländer  seine  Verpflichtung  zur  Teilnahme  am  Integrationskurs,
 so  ist  dies  nach  geltender  Rechtslage  bei  der  Entscheidung  über  die  Verlän-
 gerung  einer  Aufenthaltserlaubnis  zu  berücksichtigen.  Um  die  Anwendung  der
 bestehenden  Gesetze  in  der  Praxis  zu  verbessern,  ist  eine  klarstellende  Ergän-
 zung der gesetzlichen Regelung erforderlich.

 Die  Mindestbestandszeit  einer  Ehe,  die  für  den  Fall  des  Scheiterns  ein  eigenstän-
 diges  Aufenthaltsrecht  begründet,  ist  im  Jahr  2000  auf  zwei  Jahre  verkürzt  wor-
 den.  Hierdurch  ist  der  Anreiz  für  ausschließlich  zum  Zwecke  der  Erlangung  eines
 Aufenthaltstitels beabsichtigte Eheschließungen (Scheinehen) erhöht worden.

 Der  Aufenthalt  von  Asylbewerbern  ist  räumlich  auf  das  Gebiet  einer  Ausländer-
 behörde,  der  Aufenthalt  von  Geduldeten  auf  das  Gebiet  eines  Landes  beschränkt.
 Bereits  nach  geltender  Rechtslage  kann  zur  Ausübung  einer  Beschäftigung  von
 der  räumlichen  Beschränkung  für  Geduldete  abgesehen  werden.  Keine  gesetz-
 liche  Regelung  besteht  bislang  für  die  Fälle  des  Schulbesuchs,  der  Ausbildung
 oder des Studiums.

 Zu den Buchstaben c, d und g

 In  ihren  Vorlagen  fordern  die  Oppositionsfraktionen  SPD,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  im  Wesentlichen  großzügigere  Bleiberechtsrege-
 lungen  für  Geduldete,  um  das  Problem  der  sog.  Kettenduldungen  dauerhaft  zu
 lösen.

 B.  Lösung

 Der  Entwurf  zu  Buchstabe  a  sieht  die  Schaffung  eines  eigenständigen  Wieder-
 kehrrechts  für  ausländische  Opfer  von  Zwangsverheiratungen  vor,  die  von  der
 Rückkehr  nach  Deutschland  abgehalten  werden.  Daneben  sieht  der  Entwurf  zu
 Buchstabe  a  die  Schaffung  eines  eigenständigen  Straftatbestands  gegen  Zwangs-
 heirat  im  Strafgesetzbuch  vor.  Erfasst  werden  die  Nötigung  zur  Eingehung  einer
 Ehe  sowie  Fallkonstellationen,  in  denen  das  Opfer  dem  tatsächlichen  und  recht-
 lichen  Schutz,  der  mit  seinem  Aufenthalt  im  Inland  verbunden  ist,  durch  be-
 sondere  Einwirkung  entzogen  wird,  um  es  zur  Eingehung  der  Ehe  zu  nötigen.
 Darüber  hinaus  soll  die  Antragsfrist  zur  Aufhebung  der  Ehe  im  Bürgerlichen  Ge-
 setzbuch (BGB) von einem auf drei Jahre verlängert werden.

 Die  Verpflichtung  einer  Ausländerbehörde,  vor  Verlängerung  einer  Aufent-
 haltserlaubnis  festzustellen,  ob  der  Ausländer  seiner  Pflicht  zur  Integrations-
 kursteilnahme  nachgekommen  ist,  wird  ausdrücklich  normiert.  Daneben  wer-
 den  Datenübermittlungsregelungen  im  Zusammenhang  mit  der  Durchführung
 von  Integrationsmaßnahmen,  die  in  der  Integrastionskursverordnung  enthalten
 sind, nunmehr im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt.

 Zur  Verminderung  des  Anreizes  zur  Eingehung  einer  Scheinehe  wird  die  Min-
 destbestandszeit,  die  für  den  Fall  des  Scheiterns  der  Ehe  ein  eigenständiges
 Aufenthaltsrecht begründet, auf drei Jahre erhöht.

 Im  Interesse  von  Asylbewerbern  und  Geduldeten  wird  für  diese  Personengrup-
 pen  die  Möglichkeit  einer  Ausnahme  von  der  räumlichen  Beschränkung  in  Fäl-
 len  der  Ausübung  einer  Beschäftigung,  des  Schulbesuchs,  der  Ausbildung  und
 des Studiums geschaffen.

 Darüber  hinaus  hat  der  Innenausschuss  beschlossen,  den  Gesetzentwurf  zu  Buch-
 stabe a im Wesentlichen um folgende Punkte zu ergänzen:
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–  Einführung  eines  eigenständigen  Aufenthaltstitels  für  gut  integrierte  gedul-
 dete Jugendliche und Heranwachsende;

 –  zusätzliche Sanktionsmöglichkeiten bei integrationswidrigem Verhalten.

 Zu Buchstabe a

 Annahme  des  Gesetzentwurfs  auf  Drucksache  17/4401  in  geänderter  Fassung
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen
 der Fraktionen SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

 Zu Buchstabe b

 Ablehnung  des  Gesetzentwurfs  auf  Drucksache  17/4197  mit  den  Stimmen
 der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der
 SPD  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN.

 Zu Buchstabe c

 Ablehnung  des  Gesetzentwurfs  auf  Drucksache  17/207  mit  den  Stimmen  der
 Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der
 SPD  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN.

 Zu Buchstabe d

 Ablehnung  des  Gesetzentwurfs  auf  Drucksache  17/1557  mit  den  Stimmen
 der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Frak-
 tion  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN.

 Zu Buchstabe e

 Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  17/2325  mit  den  Stimmen  der  Frak-
 tionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE
 LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

 Zu Buchstabe f

 Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  17/4681  mit  den  Stimmen  der  Frak-
 tionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE
 LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

 Zu Buchstabe g

 Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  17/1571  mit  den  Stimmen  der  Frak-
 tionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE
 LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Frak-
 tion der SPD.

 Zu Buchstabe h

 Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  17/2491  mit  den  Stimmen  der  Frak-
 tionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE
 LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Frak-
 tion der SPD.

 Zu Buchstabe i

 Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  17/3065  mit  den  Stimmen  der  Frak-
 tionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE
 LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
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C.  Alternativen

 Beibehaltung  der  gegenwärtigen  Rechtslage  oder  Annahme  weitergehender  Re-
 gelungen.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine.

 2.  Vollzugsaufwand

 Die  Einführung  eines  Wiederkehrrechts  für  die  Opfer  von  Zwangsheirat  durch  den
 Entwurf  zu  Buchstabe  a,  das  über  die  bereits  im  geltenden  Recht  bestehenden  Re-
 gelungen  hinausgeht,  sowie  die  Erweiterung  der  Ausnahmen  von  der  räumlichen
 Beschränkung  für  Geduldete  und  Asylbewerber  können  einen  Mehraufwand  bei
 den  Auslandsvertretungen  und  Ausländerbehörden  verursachen,  der  im  Einzelnen
 nicht  genau  eingeschätzt  werden  kann.  Der  Mehraufwand  wird  in  den  vorhande-
 nen Ansätzen der betroffenen Einzelpläne eingespart.

 Soweit  durch  den  Entwurf  zu  Buchstabe  a  über  die  bereits  im  geltenden  Recht  be-
 stehende  Strafbarkeit  wegen  Nötigung  hinaus  eine  Strafbarkeit  neu  begründet  wird,
 kann  ein  Mehraufwand  bei  den  Strafverfolgungsbehörden  und  den  Strafgerichten
 entstehen,  der  im  Einzelnen  nicht  genau  eingeschätzt  werden  kann.  Der  Mehrauf-
 wand  wird  in  den  vorhandenen  Ansätzen  der  betroffenen  Einzelpläne  eingespart.

 E.  Sonstige Kosten

 Die  im  Entwurf  zu  Buchstabe  a  vorgesehenen  Regelungen  sind  nicht  mit  zusätz-
 lichen  Belastungen  für  die  Wirtschaft  und  die  sozialen  Sicherungssysteme  ver-
 bunden.  Auswirkungen  auf  Einzelpreise,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreis-
 niveau, sind nicht zu erwarten.

 F.   Bürokratiekosten

 Für  die  Wirtschaft,  die  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die  Verwaltung  werden  durch
 den  Entwurf  zu  Buchstabe  a  keine  Informationspflichten  eingeführt,  geändert
 oder abgeschafft.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolleg beschließen,

 a)  den  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/4401  mit  folgenden  Maßgaben,  im
 Übrigen unverändert anzunehmen:

 1.  Artikel 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 ‚1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu §  25 wird folgende Angabe eingefügt:

 „§  25a  Aufenthaltsgewährung  bei  gut  integrierten  Jugend-
 lichen und Heranwachsenden“.

 b)  Nach der Angabe zu §  88 wird folgende Angabe eingefügt:

 „§  88a  Verarbeitung  von  Daten  im  Zusammenhang  mit  Inte-
 grationsmaßnahmen“.‘

 b)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 ‚2.  §  8 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Wortlaut wird folgender Satz vorangestellt:

 „Vor  der  Verlängerung  der  Aufenthaltserlaubnis  ist  festzustellen,
 ob  der  Ausländer  einer  etwaigen  Pflicht  zur  ordnungsgemäßen
 Teilnahme am Integrationskurs nachgekommen ist.“

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

 „War  oder  ist  ein  Ausländer  zur  Teilnahme  an  einem  Integra-
 tionskurs  nach  §  44a  Absatz  1  Satz  1  verpflichtet,  soll  die  Ver-
 längerung  der  Aufenthaltserlaubnis  jeweils  auf  höchstens  ein
 Jahr  befristet  werden,  solange  er  den  Integrationskurs  noch  nicht
 erfolgreich  abgeschlossen  oder  noch  nicht  den  Nachweis  er-
 bracht  hat,  dass  seine  Integration  in  das  gesellschaftliche  und
 soziale Leben anderweitig erfolgt ist.“  ‘

 c)  Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 3 und 4 eingefügt:

 ‚3.  Nach §  25 wird folgender §  25a eingefügt:

 „§  25a
 Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten

 Jugendlichen und Heranwachsenden

 (1)  Einem  geduldeten  Ausländer,  der  in  Deutschland  geboren
 wurde  oder  vor  Vollendung  des  14.  Lebensjahres  eingereist  ist,  kann
 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn

 1.  er  sich  seit  sechs  Jahren  ununterbrochen  erlaubt,  geduldet  oder
 mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält,

 2.  er  sechs  Jahre  erfolgreich  im  Bundesgebiet  eine  Schule  besucht
 oder  in  Deutschland  einen  anerkannten  Schul-  oder  Berufs-
 abschluss erworben hat und

 3.  der  Antrag  auf  Erteilung  der  Aufenthaltserlaubnis  nach  Voll-
 endung  des  15.  und  vor  Vollendung  des  21.  Lebensjahres  gestellt
 wird,
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sofern  gewährleistet  erscheint,  dass  er  sich  aufgrund  seiner  bisheri-
 gen  Ausbildung  und  Lebensverhältnisse  in  die  Lebensverhältnisse
 der  Bundesrepublik  Deutschland  einfügen  kann.  Solange  sich  der
 Jugendliche  oder  der  Heranwachsende  in  einer  schulischen  oder
 beruflichen  Ausbildung  oder  einem  Hochschulstudium  befindet,
 schließt  die  Inanspruchnahme  öffentlicher  Leistungen  zur  Sicher-
 stellung  des  eigenen  Lebensunterhalts  die  Erteilung  der  Aufent-
 haltserlaubnis  nicht  aus.  Die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  ist
 zu  versagen,  wenn  die  Abschiebung  aufgrund  eigener  falscher  An-
 gaben  des  Ausländers  oder  aufgrund  seiner  Täuschung  über  seine
 Identität  oder  Staatsangehörigkeit  ausgesetzt  ist.  Die  Aufenthalts-
 erlaubnis  kann  abweichend  von  §  10  Absatz  3  Satz  2  erteilt  werden,
 wenn  die  Ablehnung  nach  §  30  Absatz  3  Asylverfahrensgesetz
 einen Antrag nach §  14a Asylverfahrensgesetz betrifft.

 (2)  Den  Eltern  oder  einem  allein  personenberechtigten  Elternteil
 eines  minderjährigen  Ausländers,  der  eine  Aufenthaltserlaubnis
 nach  Absatz  1  besitzt,  kann  eine  Aufenthaltserlaubnis  erteilt  wer-
 den, wenn

 1.  die  Abschiebung  nicht  aufgrund  falscher  Angaben  oder  aufgrund
 von  Täuschungen  über  die  Identität  oder  Staatsangehörigkeit
 oder  mangels  Erfüllung  zumutbarer  Anforderungen  an  die  Be-
 seitigung  von  Ausreisehindernissen  verhindert  oder  verzögert
 wird und

 2.  der  Lebensunterhalt  eigenständig  durch  Erwerbstätigkeit  gesi-
 chert ist.

 Minderjährigen  Kindern  eines  Ausländers,  der  eine  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  Satz  1  besitzt,  kann  eine  Aufenthaltserlaubnis  erteilt
 werden,  wenn  sie  mit  ihm  in  familiärer  Lebensgemeinschaft  leben.

 (3)  Die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  2  ist
 ausgeschlossen,  wenn  der  Ausländer  wegen  einer  im  Bundesgebiet
 begangenen  vorsätzlichen  Straftat  verurteilt  wurde,  wobei  Geldstra-
 fen  von  insgesamt  bis  zu  50  Tagessätzen  oder  bis  zu  90  Tagessätzen
 wegen  Straftaten,  die  nach  dem  Aufenthaltsgesetz  oder  dem  Asyl-
 verfahrensgesetz  nur  von  Ausländern  begangen  werden  können,
 grundsätzlich außer Betracht bleiben.“

 4.  In  §  29  Absatz  3  Satz  3  werden  nach  der  Angabe  „§  25  Abs.  4
 bis  5,“ die Wörter „§  25a Absatz 1 und 2,“ eingefügt.‘

 d)  Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5 und wie folgt gefasst:

 ‚5.  §  31 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  wird  das  Wort  „zwei“  durch  das
 Wort „drei“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „zweijährigen“  durch  das  Wort  „drei-
 jährigen“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  der  Teilsatz  nach  dem  Semikolon  wie  folgt
 gefasst:

 „dies  ist  insbesondere  anzunehmen,  wenn  der  Ehegatte  Op-
 fer häuslicher Gewalt ist“.

 cc)  Der  ursprüngliche  Teilsatz  wird  als  neuer  Satz  3  eingefügt.‘

 e)  Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 6 und 7.
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f)  Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefügt:

 ‚8.  In §  44a wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Die  Teilnahmeverpflichtung  nach  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1
 erlischt  außer  durch  Rücknahme  oder  Widerruf  nur,  wenn  der  Aus-
 länder ordnungsgemäß am Integrationskurs teilgenommen hat.“  ‘

 g)  Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 9 und wie folgt gefasst:

 ‚9.  Dem §  51 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

 „Abweichend  von  Absatz  1  Nummer  6  und  7  erlischt  der  Aufent-
 haltstitel  eines  Ausländers  nicht,  wenn  er  die  Voraussetzungen  des
 §  37  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  erfüllt,  rechtswidrig  mit  Gewalt
 oder  Drohung  mit  einem  empfindlichen  Übel  zur  Eingehung  der
 Ehe  genötigt  und  von  der  Rückkehr  nach  Deutschland  abgehalten
 wurde  und  innerhalb  von  drei  Monaten  nach  Wegfall  der  Zwangs-
 lage,  spätestens  jedoch  innerhalb  von  zehn  Jahren  seit  der  Ausreise,
 wieder einreist.“  ‘

 h)  Nach Nummer 9 werden folgende Nummern 10 und 11 eingefügt:

 ‚10.  In  §  55  Absatz  3  Nummer  3  wird  nach  der  Angabe  „§  60a  Abs.  2“
 die Angabe „und 2b“ eingefügt.

 11.  Nach §  60a Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt:

 „(2b)  Solange  ein  Ausländer,  der  eine  Aufenthaltserlaubnis
 nach  §  25a  Absatz  1  besitzt,  minderjährig  ist,  soll  die  Abschiebung
 seiner  Eltern  oder  eines  allein  personensorgeberechtigten  Eltern-
 teils  sowie  der  minderjährigen  Kinder,  die  mit  den  Eltern  oder  dem
 allein  personensorgeberechtigten  Elternteil  in  familiärer  Lebens-
 gemeinschaft leben, ausgesetzt werden.“  ‘

 i)  Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden die Nummern 12 und 13.

 2.  Artikel 3 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 ‚2.  In  Absatz  6  werden  nach  dem  Wort  „Gebiet“  die  Wörter  „  ,  dem  Gebiet
 des  Landes  oder,  soweit  Einvernehmen  zwischen  den  beteiligten  Lan-
 desregierungen besteht, im Gebiet eines anderen Landes“ eingefügt.‘

 3.  Nach Artikel 7 wird folgender Artikel 8 eingefügt:

 ‚Artikel 8
 Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung

 Abschnitt  I  der  Anlage  zu  der  AZRG-Durchführungsverordnung  vom
 17.  Mai  1995  (BGBl.  I  S.  695),  die  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  Nummer  10  Spalte  A  Buchstabe  c  werden  nach  Doppelbuchstabe  ll
 folgende Doppelbuchstaben mm bis oo eingefügt:

 „mm)  §  25a  Absatz  1  AufenthG  (Aufenthaltsgewährung  bei  gut  in-
 tegrierten  Jugendlichen  und  Heranwachsenden:  integrierter  Ju-
 gendlicher/Heranwachsender)

 erteilt am

 befristet bis

 nn)  §  25a  Absatz  2  Satz  1  AufenthG  (Aufenthaltsgewährung  bei  gut
 integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden: Eltern)

 erteilt am

 befristet bis
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oo)  §  25a  Absatz  2  Satz  2  AufenthG  (Aufenthaltsgewährung  bei  gut
 integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden: Geschwister)

 erteilt am

 befristet bis“.

 2.  In  Nummer  10  Spalte  B  wird  zu  den  neuen  Doppelbuchstaben  mm  bis  oo
 aus der Spalte A die Angabe „(2)*)“ eingefügt.

 3.  In  Nummer  17  Spalte  A  wird  nach  Buchstabe  d  folgender  Buchstabe  e
 eingefügt:

 „e)  Bescheinigung  über  die  Aussetzung  der  Abschiebung  (Duldung)
 nach §  60a Absatz 2b

 erteilt am

 befristet bis

 widerrufen am“.

 4.  Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe f.

 5.  In  Nummer  17  Spalte  B  wird  zu  dem  neuen  Buchstaben  e  aus  der  Spal-
 te A die Angabe „(2)“ eingefügt.‘

 4.  Der bisherige Artikel 8 wird Artikel 9.

 b)  den Gesetzentwurf auf Drucksache 17/4197 abzulehnen,

 c)  den Gesetzentwurf auf Drucksache 17/207 abzulehnen,

 d)  den Gesetzentwurf auf Drucksache 17/1557 abzulehnen,

 e)  den Antrag auf Drucksache 17/2325 abzulehnen,

 f)  den Antrag auf Drucksache 17/4681 abzulehnen,

 g)  den Antrag auf Drucksache 17/1571 abzulehnen,

 h)  den Antrag auf Drucksache 17/2491 abzulehnen,

 i)  den Antrag auf Drucksache 17/3065 abzulehnen.

 Berlin, den 16. März 2011

 Der Innenausschuss

 Wolfgang Bosbach
 Vorsitzender

 Reinhard Grindel
 Berichterstatter

 Rüdiger Veit
 Berichterstatter

 Hartfrid Wolff (Rems-Murr)
 Berichterstatter

 Ulla Jelpke
 Berichterstatterin

 Memet Kilic
 Berichterstatter

 Josef Philip Winkler
 Berichterstatter
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Bericht der Abgeordneten Reinhard Grindel, Rüdiger Veit, Hartfrid Wolff
 (Rems- Murr), Ulla Jelpke, Memet Kilic und Josef Philip Winkler
 I.  Zum Verfahren

 1.  Überweisung

 Zu Buchstabe a

 Der  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/4401  wurde  in  der
 84.  Sitzung  des  Deutschen  Bundestages  am  20.  Januar  2011
 an  den  Innenausschuss  federführend  sowie  an  den  Auswär-
 tigen  Ausschuss,  den  Rechtsausschuss,  den  Ausschuss  für
 Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  und  den  Ausschuss
 für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe  zur  Mitberatung
 überwiesen.

 Zu Buchstabe b

 Der  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/4197  wurde  in  der
 84.  Sitzung  des  Deutschen  Bundestages  am  20.  Januar  2011
 an  den  Innenausschuss  federführend  sowie  an  den  Rechts-
 ausschuss,  den  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
 Jugend  und  den  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  huma-
 nitäre Hilfe zur Mitberatung überwiesen.

 Zu Buchstabe c

 Der  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/207  wurde  in  der
 12.  Sitzung  des  Deutschen  Bundestages  am  17.  Dezember
 2009  an  den  Innenausschuss  federführend  sowie  an  den
 Rechtsausschuss,  den  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales
 und  den  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe zur Mitberatung überwiesen.

 Zu Buchstabe d

 Der  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/1557  wurde  in  der
 40.  Sitzung  des  Deutschen  Bundestages  am  6.  Mai  2010  an
 den  Innenausschuss  federführend  sowie  an  den  Rechtsaus-
 schuss,  den  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales,  den  Aus-
 schuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  und  den
 Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe  zur
 Mitberatung überwiesen.

 Zu Buchstabe e

 Der  Antrag  auf  Drucksache  17/2325  wurde  in  der  84.  Sit-
 zung  des  Deutschen  Bundestages  am  20.  Januar  2011  an  den
 Innenausschuss  federführend  sowie  an  den  Rechtsaus-
 schuss,  den  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  und  den  Aus-
 schuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe  zur  Mitbe-
 ratung überwiesen.

 Zu Buchstabe f

 Der  Antrag  auf  Drucksache  17/4681  wurde  in  der  93.  Sit-
 zung  des  Deutschen  Bundestages  am  24.  Februar  2011  an
 den  Innenausschuss  federführend  sowie  an  den  Rechtsaus-
 schuss,  den  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
 Jugend  und  den  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  huma-
 nitäre Hilfe zur Mitberatung überwiesen.

 Zu Buchstabe g

 Der  Antrag  auf  Drucksache  17/1571  wurde  in  der  40.  Sit-
 zung  des  Deutschen  Bundestages  am  6.  Mai  2010  an  den  In-
 nenausschuss  federführend  sowie  an  den  Rechtsausschuss,
 den  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales,  den  Ausschuss  für
 Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  und  den  Ausschuss
 für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe  zur  Mitberatung
 überwiesen.

 Zu Buchstabe h

 Der  Antrag  auf  Drucksache  17/2491  wurde  in  der  84.  Sit-
 zung  des  Deutschen  Bundestages  am  20.  Januar  2011  an  den
 Innenausschuss  federführend  sowie  an  den  Rechtsausschuss,
 den  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  und
 den  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe  zur
 Mitberatung überwiesen.

 Zu Buchstabe i

 Der  Antrag  auf  Drucksache  17/3065  wurde  in  der  84.  Sit-
 zung  des  Deutschen  Bundestages  am  20.  Januar  2011  an  den
 Innenausschuss  federführend  sowie  an  den  Rechtsausschuss,
 den  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales,  den  Ausschuss  für
 Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  und  den  Ausschuss  für
 Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe  zur  Mitberatung  über-
 wiesen.

 2.  Voten der mitberatenden Ausschüsse

 Zu Buchstabe a (Drucksache 17/4401)

 Der  Auswärtige  Ausschuss  hat  in  seiner  31.  Sitzung  am
 16.  März  2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  SPD,  DIE
 LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Annahme
 des Gesetzentwurfs empfohlen.

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und
 FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  SPD,  DIE  LINKE.
 und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  empfohlen,  den  Gesetz-
 entwurf  in  der  Fassung  des  Änderungsantrags  der  Koali-
 tionsfraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  auf  Ausschussdruck-
 sachen 17(4)205 und 17(4)217 anzunehmen.

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Ju-
 gend  hat  in  seiner  34.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  SPD,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS
 90/DIE  GRÜNEN  sowie  einer  Stimme  aus  der  Fraktion  der
 FDP  die  Annahme  des  Gesetzentwurfs  in  der  Fassung  des
 Änderungsantrags  der  Koalitionsfraktionen  auf  Ausschuss-
 drucksachen 17(4)205 und 17(4)217 empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  SPD,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS
 90/DIE  GRÜNEN  empfohlen,  den  Gesetzentwurf  anzuneh-
 men.
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Zu Buchstabe b (Drucksache 17/4197)

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  CDU/CSU,  FDP  und
 DIE  LINKE.  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  SPD  bei
 Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend
 hat  in  seiner  34.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen
 der  Fraktionen  CDU/CSU,  FDP  und  DIE  LINKE.  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktion  der  SPD  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  empfohlen,  den  Ge-
 setzentwurf abzulehnen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe
 hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen
 der  Fraktionen  CDU/CSU,  FDP  und  DIE  LINKE.  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktion  der  SPD  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Ablehnung  des
 Gesetzentwurfs empfohlen.

 Zu Buchstabe c (Drucksache 17/207)

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und
 FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  SPD  bei  Stimment-
 haltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  in  seiner  54.  Sit-
 zung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  SPD
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  sowie  einer  Stimme  aus  der
 Fraktion  der  SPD  empfohlen,  den  Gesetzentwurf  abzulehnen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktion  der  SPD  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen.

 Zu Buchstabe d (Drucksache 17/1557)

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,
 SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE
 LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  die  Ablehnung  des  Gesetzentwurfs  emp-
 fohlen.

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  in  seiner  54.  Sit-
 zung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion
 DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS
 90/DIE  GRÜNEN  sowie  einer  Stimme  aus  der  Fraktion  der
 SPD empfohlen, den Gesetzentwurf abzulehnen.

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Ju-
 gend  hat  in  seiner  34.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  ge-
 gen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die
 Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  ge-
 gen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  emp-
 fohlen, den Gesetzentwurf abzulehnen.

 Zu Buchstabe e (Drucksache 17/2325)

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD
 und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.
 und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Ablehnung  des  An-
 trags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  in  seiner  54.  Sit-
 zung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Frak-
 tionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 empfohlen, den Antrag abzulehnen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe
 hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen
 der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stim-
 men  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Zu Buchstabe f (Drucksache 17/4681)

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD
 und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei
 Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Ju-
 gend  hat  in  seiner  34.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  ge-
 gen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  emp-
 fohlen, den Antrag abzulehnen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  ge-
 gen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die
 Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Zu Buchstabe g (Drucksache 17/1571)

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und
 FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion der SPD die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  in  seiner  54.  Sit-
 zung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE
 LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  sowie  einer
 Stimme  aus  der  Fraktion  der  SPD  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion der SPD empfohlen, den Antrag abzulehnen.

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Ju-
 gend  hat  in  seiner  34.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/



Drucksache 17/5093 – 12 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  der  SPD
 die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  der  SPD
 empfohlen, den Antrag abzulehnen.

 Zu Buchstabe h (Drucksache 17/2491)

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und
 FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion der SPD die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Ju-
 gend  hat  in  seiner  34.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  der  SPD
 empfohlen, den Antrag abzulehnen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  der  SPD
 die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Zu Buchstabe i (Drucksache 17/3065)

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  39.  Sitzung  am  16.  März
 2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD
 und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.
 und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Ablehnung  des  An-
 trags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  in  seiner  54.  Sit-
 zung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Frak-
 tionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 empfohlen, den Antrag abzulehnen.

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Ju-
 gend  hat  in  seiner  34.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  der  SPD
 die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe
 hat  in  seiner  33.  Sitzung  am  16.  März  2011  mit  den  Stimmen
 der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stim-
 men  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN empfohlen, den Antrag abzulehnen.

 3.  Beratungen im federführenden Ausschuss

 Zu Buchstabe a

 Der  Innenausschuss  hat  in  seiner  11.  Sitzung  am  19.  Mai
 2010  beschlossen,  eine  öffentliche  Anhörung  zum  Thema
 „Bleiberecht“  durchzuführen.  Gegenstand  der  Anhörung
 waren die Drucksachen 17/207, 17/1557 sowie 17/1571.

 Die  öffentliche  Anhörung  hat  der  Innenausschuss  in  seiner
 25.  Sitzung  am  27.  Oktober  2010  durchgeführt.  Auf  das
 Protokoll  Nr.  17/25  der  Anhörung,  an  der  sich  sieben  Sach-
 verständige beteiligt haben, wird hingewiesen.

 In  seiner  33.  Sitzung  am  23.  Februar  2011  hat  der  Innenaus-
 schuss  eine  weitere  Anhörung  zu  den  Vorlagen  auf  Druck-
 sachen  17/4401,  17/4197,  17/2325,  17/4681,  17/2491  sowie
 17/3065  beschlossen.  Gegenstand  der  Anhörung  waren  auch
 der  Änderungsantrag  der  Koalitionsfraktionen  auf  Aus-
 schussdrucksache  17(4)205  und  die  Stellungnahme  des  Par-
 lamentarischen  Beirats  für  nachhaltige  Entwicklung  auf  Aus-
 schussdrucksache  17(4)185.  Die  öffentliche  Anhörung,  an
 der  sich  sieben  Sachverständige  beteiligt  haben,  hat  der  In-
 nenausschuss  in  seiner  34.  Sitzung  am  14.  März  2011  durch-
 geführt.  Hinsichtlich  des  Ergebnisses  wird  auf  das  Protokoll
 Nr.  17/34 hingewiesen.

 Der  Innenausschuss  hat  die  Gesetzentwürfe  auf  Drucksa-
 chen  17/4401,  17/4197,  17/207  und  17/1557  sowie  die  An-
 träge  auf  Drucksachen  17/2325,  17/4681,  17/1571,  17/2491
 und  17/3065  in  seiner  35.  Sitzung  am  16.  März  2011  ab-
 schließend  beraten.  Die  Stellungnahme  des  Parlamentari-
 schen  Beirats  für  nachhaltige  Entwicklung  auf  Ausschuss-
 drucksache 17(4)185 hat bei den Beratungen vorgelegen.

 Als  Ergebnis  der  Beratungen  empfiehlt  der  Innenausschuss
 den  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/4401  mit  den  Stim-
 men  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktionen  SPD,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS
 90/DIE  GRÜNEN  in  der  Fassung  des  Änderungsantrags  der
 Koalitionsfraktionen  auf  Ausschussdrucksachen  17(4)205
 und 17(4)217 anzunehmen.

 Der  Änderungsantrag  der  Koalitionsfraktionen  auf  Aus-
 schussdrucksache  17(4)217  wurde  mit  den  Stimmen  der  Frak-
 tionen  CDU/CSU,  FDP  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  SPD  und  DIE  LINKE.
 angenommen.  Der  Änderungsantrag  der  Koalitionsfraktio-
 nen  auf  Ausschussdrucksache  17(4)205  wurde  mit  den  Stim-
 men  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stim-
 men der Oppositionsfraktionen angenommen.

 Die  Änderungsanträge  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  auf  Ausschussdrucksache  17(4)218  wurden  in
 Einzelabstimmung  jeweils  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen
 der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen
 SPD,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  abge-
 lehnt.

 Die  Änderungsanträge  auf  Ausschussdrucksache  17(4)218
 haben einschließlich Begründung folgenden Wortlaut:

 „Bleiberechtsregelung“

 I.  Artikel I wird wie folgt geändert:

 In  Nummer  3  wird  Nr.  3  („§25a  –  Aufenthaltsgewährung  bei
 gut  integrierten  Jugendlichen  und  Heranwachsenden“)  wie
 folgt geändert:

 1.  In  Abs.  1  Satz  1  wird  das  Wort  „kann“  durch  „soll“  er-
 setzt.

 2.  In  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  wird  das  Wort  „erfolgreich“  ge-
 strichen.

 3.  Abs.  1 Satz 1 wird Nr.  3 wie folgt gefasst:
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„der  Antrag  auf  Erteilung  der  Aufenthaltserlaubnis  vor
 Vollendung des 27. Lebensjahres gestellt wird.“

 4.  In  Abs.  1  Satz  1  wird  der  Teilsatz  „  ,  sofern  gewährleistet
 erscheint,  dass  er  sich  aufgrund  seiner  bisherigen  Aus-
 bildung  und  Lebensverhältnisse  in  die  Lebensverhält-
 nisse  der  Bundesrepublik  Deutschland  einfügen  kann.“
 gestrichen.

 5.  Abs.  2 Satz 1 Nr.  2 wird wie folgt geändert:

 „er  sich  ernsthaft  bemüht  hat,  seinen  Lebensunterhalt
 überwiegend zu sichern.“

 II.  Nach Artikel 7 wird folgender Artikel 8 eingefügt:

 Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

 In  §  8  Abs.  2  Nr.  1  des  Bundesausbildungsförderungsgesetzes
 in  der  Neufassung  vom  7.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  1952)
 wird  nach  der  Angabe  „§  25  Abs.  1  oder  Abs.  2“  die  Angabe
 „§  25a“ eingefügt.

 Begründung

 Zu I.

 Zu Nummer 1

 Die  Änderung  lehnt  sich  an  §  104a  AufenthG  an,  der  eine
 „Soll-Bestimmung“  enthält.  Es  ist  nicht  nachvollziehbar,
 warum  die  Entscheidung  über  die  Erteilung  der  Aufent-
 haltserlaubnis  nur  als  Ermessensentscheidung  ausgestaltet
 werden sollte.

 Zu Nummer 2

 Die  Voraussetzung  eines  „erfolgreichen“  Schulbesuchs
 würde  in  der  Gesetzesanwendung  erheblichen  Streit  hervor-
 rufen.  Die  vorgeschlagene  Regelung  greift  insoweit  die  Vo-
 raussetzungen  des  §  37  AufenthG  (Recht  auf  Wiederkehr)
 auf  (achtjähriger  Aufenthalt  und  sechsjähriger  Schulbe-
 such).

 Zu Nummer 3

 Eine  starre  Begrenzung  auf  Jugendliche  bis  zum  vollendeten
 21.  Lebensjahr  ist  nicht  nachvollziehbar.  Damit  wären  viele
 gut  integrierte  Jugendliche,  die  sich  gegenwärtig  in  einer
 Ausbildung  befinden,  ausgeschlossen  und  weitere  Härte-
 fälle  vorprogrammiert.  Die  Änderung  orientiert  sich  an  der
 im  Kinder-  und  Jugendhilfegesetz  festgesetzten  Altersgrenze
 von 27 Jahren.

 Zu Nummer 4

 Die  Änderungen  beseitigen  eine  Übersicherung  der  Integra-
 tionsvoraussetzungen.  Die  konkret  benannten  Anknüpfungs-
 punkte  Dauer  des  Aufenthalts,  Schulbesuch  und  Schulab-
 schluss  sind  überprüfbare  und  ausreichende  Integrations-
 kriterien.

 Zu Nummer 5

 Der  Vorschlag  der  Koalitionsfraktionen,  wonach  die  Eltern
 des  gut  integrierten  Jugendlichen  eine  Aufenthaltserlaubnis
 nur  dann  erhalten  können,  wenn  der  Lebensunterhalt  für  die
 gesamte  Familie  vollständig  gesichert  ist,  überspannt  die
 Voraussetzungen.  Der  Nachweis  ernsthafter  Bemühungen

 zur  überwiegenden  Sicherung  des  Lebensunterhalts  ist  zu-
 mutbar und ausreichend.

 Zu II.

 Gut  integrierte  Jugendliche,  die  aus  diesem  Grund  eine  Au-
 fenthaltserlaubnis  erhalten,  sollten  nicht  gezwungen  werden,
 ihre  weitere  Berufsausbildung  abzubrechen.  Alles  andere  wi-
 derspräche  der  Intention  der  Regelung.  Vielmehr  sollten  sie
 –  bei  Vorliegen  der  allgemeinen  Voraussetzungen  –  Ausbil-
 dungsförderung erhalten.

 „Opferschutz von Zwangsverheirateten“

 Artikel  1  (Änderung  des  Aufenthaltsgesetzes)  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In Nr.  4 wird die Nr.  5 (§  31) wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe a wird gestrichen.

 b)  Buchstabe b wird wie folgt geändert:

 aa)  Der Doppelbuchstabe aa wird gestrichen.

 bb)  Doppelbuchstabe  bb  wird  Doppelbuchstabe  aa
 und wird wie folgt gefasst:

 ,In  Satz  2  wird  der  Teilsatz  nach  dem  Semikolon
 wie folgt gefasst:

 „dies  ist  insbesondere  anzunehmen,  wenn  tat-
 sächliche  Anhaltspunkte  die  Annahme  begrün-
 den,  dass  der  Ehegatte  Opfer  häuslicher  Gewalt
 ist oder sich in einer Zwangsehe befindet“.‘

 cc)  Doppelbuchstabe cc wird Doppelbuchstabe bb.

 2.  In  Nr.  7  wird  die  Nr.  9  (§  51  Absatz  4)  wie  folgt  geän-
 dert:

 In  dem  angefügten  Satz  werden  die  Wörter  „und  inner-
 halb  von  drei  Monaten  nach  Wegfall  der  Zwangslage,
 spätestens  jedoch  innerhalb  von  zehn  Jahren,  wieder
 einreist“ gestrichen.

 Begründung

 Obwohl  der  Regierungsentwurf  teilweise  Regelungen  ent-
 hält,  die  Besserungen  für  die  Opfer  von  Zwangsheirat  ent-
 halten,  so  beinhaltetet  er  gleichzeitig  Regelungen,  die  dem
 Opferschutz  widersprechen  oder  ihn  fast  vollständig  wieder
 reduzieren.  Diese  Widersprüche  sollen  mit  dem  Änderungs-
 antrag beseitigt werden.

 Zu Nummer 1

 Die  Erhöhung  der  Mindestehebestandszeit  ist  kein  adäqua-
 tes  Mittel,  um  Scheinehen  zu  bekämpfen.  Gleichzeitig  würde
 die  Einführung  der  dreijährigen  Mindestehebestandszeit
 aber  nach  Einschätzung  von  fünf  der  sieben  Sachverständi-
 gen  zu  einer  Schlechterstellung  der  Opfer  von  Zwangsehen
 führen,  da  viele  der  Betroffenen  ein  Jahr  länger  in  un-
 menschlichen  Lebensverhältnissen  ausharren  müssten.  Da-
 her  wird  mit  dem  Änderungsantrag  die  von  der  Regierung
 geplante  Erhöhung  der  Mindestehebestandszeit  wieder  ge-
 strichen.

 Des  Weiteren  haben  die  Sachverständigen  in  der  Anhörung
 betont,  dass  die  Härtefallregelung  gemäß  §  31  Absatz  2
 AufenthG  den  Opfern  von  Zwangsehen  keinen  ausreichenden
 Schutz  bietet,  da  Beweislastprobleme  sowie  die  Angst  der  Be-
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troffenen  vor  einer  Eskalation  der  Eheauseinandersetzung
 den  praktischen  Anwendungsbereich  der  Härtefallregelung
 ebenso  klein  halten  wie  die  abstrakt  eher  eng  formulierten
 Anforderungen  der  Gerichte.  Insbesondere  der  Sachver-
 ständige  Rechtsanwalt  Dr.  Reinhard  Marx  forderte  daher
 ausdrücklich,  den  §  31  Absatz  2  AufenthG  um  eine  Regelung
 der  Beweiserleichterung  zu  ergänzen.  Dem  Rechnung  tra-
 gend  stellt  der  Änderungsantrag  klar,  dass  es  für  die  Ertei-
 lung  eines  eigenständigen  Aufenthaltsrechts  ausreicht,  wenn
 tatsächliche  Anhaltspunkte  die  Annahme  eines  Härtefalls
 begründen.  Zudem  wird  die  in  der  Allgemeinen  Verwaltungs-
 vorschrift  zum  Aufenthaltsgesetz  unter  Ziffer  31.2.2.2.1.  ge-
 nannte  Zwangsehe  ausdrücklich  in  §  31  Absatz  2  AufenthG
 als Beispiel einer besonderen Härte aufgenommen.

 Zu Nummer 2

 Es  ist  grundsätzlich  zu  begrüßen,  dass  nach  dem  Regie-
 rungsentwurf  bei  Opfern  von  Zwangsehen  der  Aufenthalts-
 titel  nicht  nach  §  51  Absatz  1  Nr.  6  und  7  erlöschen  soll.
 Jedoch  wird  die  erwünschte  Besserstellung  durch  die  in  der
 Regelung  enthaltenen  Fristen  von  drei  Monaten  nach  Ende
 der  Zwangslage  bzw.  zehn  Jahren  nach  der  Ausreise  wieder
 ausgehöhlt.  Um  den  Opferschutz  zu  erhöhen,  werden  mit
 dem Änderungsantrag die Fristen gestrichen.

 „Rückkehrrecht“

 Artikel  1  (Änderung  des  Aufenthaltsgesetzes)  wird  wie  folgt
 geändert:

 Nr.  4 (§  37 Absatz 2a) wird wie folgt geändert:

 a)  in  Satz  1  werden  das  Wort  „kann“  durch  das  Wort  „soll“
 ersetzt,  nach  den  Wörtern  „kann  abgewichen  werden,
 wenn“  die  Wörter  „tatsächliche  Anhaltspunkte  die  An-
 nahme  begründen,  dass“  eingefügt  sowie  die  Wörter
 „  ,  er  den  Antrag  auf  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaub-
 nis  innerhalb  von  drei  Monaten  nach  Wegfall  der
 Zwangslage,  spätestens  jedoch  vor  Ablauf  von  fünf  Jah-
 ren  seit  der  Ausreise  stellt,  und  gewährleistet  erscheint,
 dass  er  sich  auf  Grund  seiner  bisherigen  Ausbildung  und
 Lebensverhältnisse  in  die  Lebensverhältnisse  der  Bun-
 desrepublik Deutschland einfügen kann“ gestrichen.

 b)  in  Satz  2  werden  das  Wort  „soll“  durch  das  Wort  „ist“
 sowie  die  Wörter  „erteilt  werden“  durch  die  Wörter  „zu
 erteilen“  ersetzt,  nach  den  Wörtern  „zu  erteilen,  wenn“
 die  Wörter  „tatsächliche  Anhaltspunkte  die  Annahme
 begründen,  dass“  eingefügt  und  die  Wörter  „und  er  den
 Antrag  auf  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  inner-
 halb  von  drei  Monaten  nach  Wegfall  der  Zwangslage,
 spätestens  jedoch  vor  Ablauf  von  zehn  Jahren  seit  der
 Ausreise, stellt“ gestrichen.

 c)  nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

 „Dem  minderjährigen  ledigen  Kind  eines  Ausländers  ist
 eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  erteilen,  wenn  der  Auslän-
 der  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  diesem  Absatz  be-
 sitzt.“

 Begründung

 Fünf  der  sieben  Sachverständigen  haben  in  der  Anhörung
 vom  14.  März  2011  bestätigt,  dass  das  von  der  Bundesregie-
 rung  vorgesehene  Recht  auf  Wiederkehr  für  Opfer  von

 Zwangsehen  gemäß  §  37  Absatz  2a  AufenthG  den  Opfern
 nicht  den  gewollten  Schutz  bieten  wird.  Die  Regelung  ent-
 hält  derart  hohe  Hürden,  dass  nur  wenige  Betroffene  von
 ihr profitieren werden.

 Der  vorliegende  Antrag  beseitigt  die  dem  Opferschutz  ent-
 gegenstehenden  Beschränkungen  und  vereinfacht  den  Be-
 troffenen damit die Rückkehr nach Deutschland.

 Zunächst  wird  das  Rückkehrrecht  in  Satz  1  als  Regelfall
 ausgestaltet  bzw.  in  Satz  2  als  Rechtsanspruch  für  Personen,
 die  sich  vor  der  Ausreise  acht  Jahre  rechtmäßig  in  Deutsch-
 land  aufgehalten  und  sechs  Jahre  hier  eine  Schule  besucht
 haben.  Ferner  werden  die  Überlegungsfrist  von  drei  Mona-
 ten  nach  Ende  der  Zwangslage  sowie  die  Sperrfrist  von  fünf
 bzw.  zehn  Jahren  gestrichen,  da  sie  der  besonderen  Situa-
 tion  der  Opfer  nicht  gerecht  werden.  Ebenso  wird  die  „posi-
 tive  Integrationsprognose“  als  Voraussetzung  für  die  Rück-
 kehr gestrichen.

 Außerdem  sieht  der  Änderungsantrag  eine  Beweiserleichte-
 rung  für  die  Opfer  von  Zwangsehen  vor,  denn  es  ist  zu  be-
 fürchten,  dass  ihnen  der  Nachweis  einer  Zwangsehe  nach
 der  aktuellen  Behördenpraxis  vielfach  nicht  möglich  sein
 wird.  Ein  Recht  ist  aber  nichts  wert,  wenn  seine  Vorausset-
 zungen  nicht  bewiesen  werden  können.  Insofern  stellt  der
 Änderungsantrag  klar,  dass  für  die  Erteilung  einer  Aufent-
 haltserlaubnis  lediglich  tatsächliche  Anhaltspunkte  die  An-
 nahme  einer  Zwangsehe  begründen  müssen,  so  dass  insbe-
 sondere  polizeiliche  Strafanzeigen  oder  ärztliche  Atteste
 nicht mehr vorgelegt werden müssen.

 Schließlich  wird  dem  insbesondere  vom  Sachverständigen
 Dr.  Reinhard  Marx  vorgetragenen  Einwand  Rechnung  ge-
 tragen,  dass  die  Schutzvorschrift  für  Opfer  von  Zwangsehen
 leer  laufen  wird,  weil  die  betroffenen  Frauen  nicht  bereit
 sein  werden,  ohne  die  aus  der  Ehe  hervorgegangenen  Kin-
 der  zurückzukehren.  Das  Rückkehrrecht  wird  daher  um  ei-
 nen  Rechtsanspruch  für  den  Kindernachzug  ergänzt,  der
 ohne  weitere  Voraussetzungen  aus  der  Gewährung  des  Wie-
 derkehr- oder Bestandsrechts für die Mutter folgt.

 Zu Buchstabe b

 Den  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/4197  empfiehlt  der
 Innenausschuss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  SPD
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen.

 Zu Buchstabe c

 Den  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/207  empfiehlt  der
 Innenausschuss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  SPD
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen.

 Zu Buchstabe d

 Den  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/1557  empfiehlt  der
 Innenausschuss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE
 LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN abzulehnen.
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Zu Buchstabe e

 Den  Antrag  auf  Drucksache  17/2325  empfiehlt  der  Innen-
 ausschuss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,
 SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE
 LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen.

 Zu Buchstabe f

 Den  Antrag  auf  Drucksache  17/4681  empfiehlt  der  Innen-
 ausschuss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE
 LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN abzulehnen.

 Zu Buchstabe g

 Den  Antrag  auf  Drucksache  17/1571  empfiehlt  der  Innen-
 ausschuss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU
 und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.
 und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion der SPD abzulehnen.

 Zu Buchstabe h

 Den  Antrag  auf  Drucksache  17/2491  empfiehlt  der  Innen-
 ausschuss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU
 und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.
 und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion der SPD abzulehnen.

 Zu Buchstabe i

 Den  Antrag  auf  Drucksache  17/3065  empfiehlt  der  Innen-
 ausschuss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,
 SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE
 LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen.

 II.  Zur Begründung

 Zur  Begründung  wird  allgemein  auf  Drucksache  17/4401
 hingewiesen.  Die  vom  Innenausschuss  auf  Grundlage  des
 Änderungsantrags  der  Koalitionsfraktionen  auf  Ausschuss-
 drucksachen  17(4)205  und  17(4)217  empfohlenen  Änderun-
 gen begründen sich wie folgt:

 Zu Nummer 1  (Artikel 1)

 Zu Buchstabe a  (Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Einfügung  eines
 neuen §  25a in das Aufenthaltsgesetz.

 Zu Buchstabe b  (Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b)

 §  8  Absatz  3  stellt  tatbestandlich  bislang  ausschließlich  auf
 die  ordnungsgemäße,  nicht  jedoch  auf  die  erfolgreiche  Inte-
 grationskursteilnahme  ab.  Integrationspolitisch  kommt  es
 allerdings  darauf  an,  dass  der  Ausländer  den  Integrations-
 kurs  auch  erfolgreich  abschließt.  Erfolgreich  ist  die  Teil-
 nahme,  wenn  der  Ausländer  im  Sprachtest  die  für  das
 Sprachniveau  B1  erforderliche  Punktzahl  nachgewiesen  und
 den  bundeseinheitlichen  Test  zum  Orientierungskurs  be-
 standen  hat  (vgl.  §  43  Absatz  2  Satz  2  AufenthG  i.  V.  m.
 §  17  Absatz  2  der  Integrationskursverordnung  –  IntV).  Um
 die  Betroffenen  nicht  nur  zu  einer  ordnungsgemäßen  Teil-
 nahme,  sondern  stärker  als  in  der  Vergangenheit  auch  zu

 einem  erfolgreichen  Abschluss  des  Integrationskurses  an-
 zuhalten,  soll  die  Verlängerung  der  Aufenthaltserlaubnis  in
 der  Regel  jeweils  auf  höchstens  ein  Jahr  befristet  werden,
 bis  der  Integrationskurs  erfolgreich  abgeschlossen  oder  der
 Nachweis  erbracht  wurde,  dass  die  Integration  anderweitig
 erfolgt  ist.  Auf  diese  Weise  wird  den  Betroffenen  verdeut-
 licht,  dass  zwischen  Aufenthaltsstatus  und  Integrations-
 fähigkeit  ein  Zusammenhang  besteht;  für  die  Ausländer-
 behörde  ergibt  sich  die  Möglichkeit,  auf  Betroffene
 motivierend  einzuwirken.  Von  einer  Beschränkung  der  Ver-
 längerung  um  lediglich  ein  Jahr  kann  abgesehen  werden,
 wenn  der  Ausländer  nicht  nur  vorübergehende,  sondern
 dauerhafte  berechtigte  Gründe  dafür  vorbringt,  dass  er  den
 Integrationskurs  nicht  erfolgreich  abgeschlossen  hat.  Weist
 der  Ausländer  nach,  dass  seine  Integration  in  das  gesell-
 schaftliche  und  soziale  Leben  in  Deutschland  anderweitig
 erfolgt  ist,  ist  das  mit  der  Verpflichtung  zur  Integrations-
 kursteilnahme  verfolgte  Ziel  erreicht.  In  diesem  Fall  besteht
 daher  kein  Bedürfnis,  den  Ausländer  zu  einem  erfolgreichen
 Abschluss des Integrationskurses anzuhalten.

 Zu Buchstabe c  (Artikel 1 Nummer 3 – neu – und 4 – neu)

 Zu Artikel 1 Nummer 3 – neu –

 Durch  den  neu  geschaffenen  §  25a  wird  geduldeten  Jugend-
 lichen  und  Heranwachsenden,  die  –  jedenfalls  teilweise  –  in
 Deutschland  aufgewachsen  sind,  eine  eigene  Aufenthalts-
 perspektive  eröffnet,  wenn  sie  sich  in  Deutschland  gut  inte-
 griert haben.

 Zu Absatz 1

 Die  Entscheidung  über  die  Erteilung  einer  Aufenthaltser-
 laubnis  nach  §  25a  liegt  im  pflichtgemäßen  Ermessen  der
 zuständigen Behörde.

 Absatz  1  regelt  die  Voraussetzungen,  die  ein  jugendlicher
 bzw.  heranwachsender  Geduldeter  erfüllen  muss,  damit  ihm
 ein  eigenständiger  Aufenthaltstitel  erteilt  werden  kann.  Sie
 sind  an  die  Regelung  des  Wiederkehrrechts  in  §  37  ange-
 lehnt,  mit  den  dortigen  Voraussetzungen  aber  nicht  iden-
 tisch.

 Der  Geduldete  muss  vor  Vollendung  des  14.  Lebensjahres
 nach  Deutschland  eingereist  sein,  sich  seit  mindestens  sechs
 Jahren  ununterbrochen  erlaubt,  geduldet  oder  mit  einer  Auf-
 enthaltsgestattung  hier  aufgehalten  haben  und  entweder  seit
 sechs  Jahren  erfolgreich  eine  Schule  besuchen  oder  einen
 anerkannten  Schul-  oder  Berufsabschluss  erworben  haben;
 Kriterien  für  einen  erfolgreichen  Schulbesuch  sind  die  Re-
 gelmäßigkeit  des  Schulbesuchs  sowie  die  Versetzung  in  die
 nächste  Klassenstufe.  Zudem  muss  aufgrund  seiner  bisheri-
 gen  Integrationsleistungen  gewährleistet  erscheinen,  dass  er
 sich  in  die  hiesigen  Lebensverhältnisse  einfügen  wird.  Die
 Formulierung  entspricht  der  in  §  32  Absatz  2  und  §  104a
 Absatz  2  verwendeten  Formulierung  zur  Konkretisierung
 einer  positiven  Integrationsprognose.  Bei  straffällig  gewor-
 denen  Jugendlichen  oder  Heranwachsenden  kann  in  aller
 Regel  nicht  von  einer  positiven  Integrationsprognose  ausge-
 gangen werden.

 Die  allgemeinen  Erteilungsvoraussetzungen  des  §  5  müssen
 grundsätzlich  erfüllt  sein.  Allerdings  ist  die  eigenständige
 Sicherung  des  Lebensunterhalts  während  der  Zeit  der  schu-
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lischen  und  beruflichen  Ausbildung  oder  des  Studiums  nicht
 erforderlich.

 Die  Titelerteilung  ist  zu  versagen,  wenn  die  Abschiebung  des
 Geduldeten  aufgrund  eigener  falscher  Angaben  oder  auf-
 grund  einer  Identitätstäuschung  nicht  erfolgen  kann.  Zu-
 gerechnet  werden  dem  Geduldeten  eigene  Täuschungshand-
 lungen,  nicht  aber  ein  Täuschungsverhalten  der  Eltern.
 Voraussetzung  für  die  Titelerteilung  ist  entsprechend  den  all-
 gemeinen  Erteilungsvoraussetzungen  aber,  dass  die  Identität
 des Geduldeten geklärt ist und die Passpflicht erfüllt wird.

 §  10  Absatz  3  Satz  2  AufenthG  sieht  vor,  dass  vor  der  Aus-
 reise  kein  Aufenthaltstitel  erteilt  werden  darf,  sofern  der
 Asylantrag  nach  §  30  Abs.  3  des  Asylverfahrensgesetzes
 (AsylVfG) abgelehnt wurde.

 Für  Kinder  gilt  ein  Asylantrag  wegen  §  14a  AsylVfG  bei  An-
 tragstellung  der  Eltern  als  gestellt;  wird  dieser  nach  §  30  Ab-
 satz  3  AsylVfG  abgelehnt,  tritt  die  Sperrwirkung  des  §  10  Ab-
 satz  3  Satz  2  AufenthG  ein.  Folge  wäre,  dass  diese  Kinder/
 Jugendlichen  §  25a  nicht  in  Anspruch  nehmen  könnten.  Dies
 wird durch den neuen Absatz 1 Satz 4 vermieden.

 Zu Absatz 2

 Die  Eltern  beziehungsweise  der  allein  personensorgeberech-
 tigte  Elternteil  eines  Minderjährigen,  der  eine  Aufenthalts-
 erlaubnis  nach  Absatz  1  besitzt,  können  ein  Aufenthaltsrecht
 erhalten,  wenn  sie  ein  Fehlschlagen  der  Abschiebung  nicht
 selbst  zu  verantworten  haben  und  durch  eigene  Leistungen
 den Lebensunterhalt vollständig sichern können.

 Die  Formulierung  von  §  25a  Absatz  2  Satz  1,  die  der  ur-
 sprünglichen  Formulierung  aus  der  Stellungnahme  des  Bun-
 desrates  vom  17.  Dezember  2010  entspricht,  ermöglicht  es,
 auch  nicht  personensorgeberechtigten,  aber  umgangsbe-
 rechtigten  Elternteilen  einen  Aufenthaltstitel  zu  gewähren,
 soweit  dies  im  Hinblick  auf  Artikel  6  des  Grundgesetzes
 (GG)  unter  Berücksichtigung  der  Entscheidung  des  Bundes-
 verfassungsgerichts  vom  8.  Dezember  2005  (2  BvR  1001/
 04) verfassungsrechtlich geboten ist.

 Die  Fähigkeit  zur  Lebensunterhaltssicherung  muss  sich  da-
 bei  auf  die  gesamte  familiäre  Bedarfsgemeinschaft,  also
 auch  auf  den  Lebensunterhalt  des  Ehegatten  und  der  in  der
 familiären  Lebensgemeinschaft  lebenden  minderjährigen
 Kinder  beziehen  (vgl.  BVerwG,  Urteil  vom  16.  November
 2010,  1  C  20.09  und  1  C  21.09).  Wie  sich  aus  §  2  Absatz  3
 Satz  1  ergibt,  setzt  die  Lebensunterhaltssicherung  auch  das
 Bestehen  ausreichenden  Krankenversicherungsschutzes  vo-
 raus.

 Die  Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  2  kann  –  wie  auch  die
 Erlaubnis  nach  Absatz  1  –  nach  den  allgemeinen  Regeln
 (§  8)  verlängert  werden.  Eine  Verlängerung  ist  auch  dann
 möglich,  wenn  das  Kind,  von  dem  die  Eltern  ihre  Aufent-
 haltserlaubnis  ableiten,  mittlerweile  volljährig  geworden  ist.
 Das  Tatbestandsmerkmal  „Eltern  eines  minderjährigen  Aus-
 länders“  ist  nach  seinem  Sinn  und  Zweck  nur  bei  der  erst-
 maligen  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  25a
 Absatz  2,  nicht  aber  bei  deren  Verlängerung  anwendbar
 (vgl.  allgemein  Hailbronner,  Ausländerrecht,  Kommentar,
 71. Aktualisierung Oktober 2010, §  8 AufenthG Rn.  5).

 Einen  Aufenthaltstitel  können  auch  minderjährige  Kinder
 erhalten,  die  mit  ihren  Eltern,  die  eine  Aufenthaltserlaubnis
 nach Satz 1 besitzen, in familiärer Gemeinschaft leben.

 Zu Absatz 3

 Personen,  die  erhebliche  Straftaten  begangen  haben,  sind
 von  der  Regelung  in  Absatz  2  auszuschließen.  Die  Grenze
 für  zu  berücksichtigende  Straftaten  entspricht  der  Regelung
 in §  104a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6.

 Zu Nummer 4

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Einführung  ei-
 nes  neuen  §  25a.  Die  Änderung  bewirkt  einen  Ausschluss
 des Familiennachzugs in Fällen des §  25a.

 Zu Buchstabe d  (Artikel 1 Nummer 5)

 Zu Buchstabe b

 Zu den Doppelbuchstaben bb und cc

 Durch  die  Ergänzung  von  Satz  2  um  einen  weiteren  Halb-
 satz  wird  klargestellt,  dass  die  Unzumutbarkeit  des  Festhal-
 tens  an  der  ehelichen  Lebensgemeinschaft  insbesondere
 dann  anzunehmen  ist,  wenn  der  Ehegatte  Opfer  häuslicher
 Gewalt  durch  den  stammberechtigten  Ausländer  ist.  Dies
 entspricht  der  bisherigen  Anwendungspraxis,  wie  sie  in  der
 Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  zum  Aufenthaltsgesetz
 (Nr.  31.2  ff.)  festgeschrieben  ist.  Im  Interesse  von  Gewalt-
 opfern  in  der  Ehe  erfolgt  diese  klarstellende  Regelung
 nunmehr  unmittelbar  im  Gesetz:  Sie  können  sich  auf  die
 Härtefallregelung  in  §  31  Absatz  2  berufen  und  einen  Auf-
 enthaltstitel  erhalten,  auch  wenn  die  eheliche  Lebensge-
 meinschaft noch nicht drei Jahre bestanden hat.

 Der bisherige letzte Halbsatz von Satz 2 wird neuer Satz 3.

 Zu Buchstabe e  (Artikel 1 Nummer 6 und 7)

 Es  handelt  sich  um  eine  Anpassung  der  Nummerierung  des
 Gesetzentwurfs.

 Zu Buchstabe f  (Artikel 1 Nummer 8 – neu)

 Die  Verpflichtung  zur  Integrationskursteilnahme  nach  §  44a
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  knüpft  an  das  Bestehen  eines  Teil-
 nahmeanspruchs  nach  §  44  an.  Der  neue  §  44a  Absatz  1a  stellt
 klar,  dass  es  sich  hierbei  lediglich  um  eine  Entstehungs-
 akzessorietät  handelt.  Ist  die  Teilnahmeverpflichtung  nach
 §  44a  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  entstanden,  besteht  sie  un-
 abhängig  von  dem  Teilnahmeanspruch  nach  §  44  fort.  Das  be-
 deutet,  dass  das  Erlöschen  des  Teilnahmeanspruchs  nach  §  44
 Absatz  2  (zwei  Jahre  nach  Erteilung  des  den  Anspruch  be-
 gründenden  Aufenthaltstitels)  nicht  auch  zum  Erlöschen  der
 Teilnahmeverpflichtung  führt.  Vielmehr  erlischt  die  Teilnah-
 meverpflichtung  grundsätzlich  erst  dann,  wenn  der  Ausländer
 nachweist,  dass  er  ordnungsgemäß  an  dem  Integrationskurs
 teilgenommen  hat.  Ordnungsgemäß  ist  die  Teilnahme,  wenn
 ein  Teilnehmer  so  regelmäßig  am  Kurs  teilnimmt,  dass  ein
 Kurserfolg  möglich  ist  und  der  Lernerfolg  insbesondere  nicht
 durch  Kursabbruch  oder  häufige  Nichtteilnahme  gefährdet
 ist,  und  der  Ausländer  am  Abschlusstest  teilnimmt  (vgl.  §  14
 Absatz 5 Satz 2 IntV).
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Zu Buchstabe g  (Artikel 1 Nummer 9)

 Die  Einfügung  der  Wörter  „seit  der  Ausreise“  in  §  51  Absatz  4
 dient  der  Klarstellung  und  der  Angleichung  an  Artikel  1
 Nummer  6  (§  37  Absatz  2a  des  Gesetzentwurfs),  in  dem  die
 gleiche Formulierung verwendet wird.

 Zu  Buchstabe  h  (Artikel  1  Nummer  10  –  neu  –  und  11  –  neu)

 Zu Nummer 10

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Einfügung  eines
 neuen §  60a Absatz 2a (siehe Artikel 1 Nummer 11).

 Zu Nummer 11

 Die  Regelung  trägt  dem  durch  Artikel  6  GG  gewährleisteten
 Schutz  der  Familie  Rechnung.  In  den  Fällen,  in  denen  die
 Eltern  nicht  die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  eines
 Aufenthaltstitels  nach  §  25a  Absatz  2  erfüllen,  soll  bei  Er-
 teilung  des  Aufenthaltstitels  nach  §  25a  Absatz  1  an  das
 minderjährige  Kind  bis  zum  Erreichen  der  Volljährigkeit  die
 Abschiebung  zur  Ermöglichung  der  Ausübung  der  Per-
 sonensorge  ausgesetzt  werden.  Keine  Aussetzung  erfolgt,
 soweit Eltern das Sorgerecht entzogen wurde.

 Eine  Aussetzung  der  Abschiebung  soll  auch  für  minderjäh-
 rige  Kinder  erfolgen,  die  in  familiärer  Lebensgemeinschaft
 mit ihren Eltern leben.

 Zu Buchstabe i  (Artikel 1 Nummer 12 und 13)

 Es  handelt  sich  um  eine  Anpassung  der  Nummerierung  des
 Gesetzentwurfs.

 Zu Nummer 2  (Artikel 3 Nummer 2)

 Die  Ergänzung  der  bereits  vorgesehenen  Änderung  in  §  58
 Absatz  6  AsylVfG  um  die  Worte  „dem  Gebiet  eines  Lan-
 des“  dient  der  Klarstellung,  dass  die  Landesregierungen  be-
 rechtigt  sind,  die  vorübergehende  Aufenthaltsgestattung  für
 Asylbewerber  auch  auf  das  gesamte  Gebiet  ihres  Landes  zu
 erweitern.

 Zu Nummer 3  (Artikel 8 – neu)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  den  §§  25a  und  60a
 Absatz 2b (neu) AufenthG.

 Zu Nummer 4

 Es  handelt  sich  um  eine  Anpassung  der  Nummerierung  des
 Gesetzentwurfs.

 Die  Fraktion  der  CDU/CSU  hält  den  Gesetzentwurf  für
 einen  großen  integrationspolitischen  Schritt  nach  vorn.  Die
 Kritik  am  Gesetzgebungsverfahren  sei  nicht  berechtigt.  Die
 Anhörung  habe  in  der  Sache  keine  neuen  Argumente  ge-
 bracht.  Mit  dem  ersten  Änderungsantrag  habe  die  Koalition
 eine  Bleiberechtsregelung  vorgeschlagen,  die  in  doppelter
 Hinsicht  einen  Paradigmenwechsel  darstelle.  Zum  einen
 verabschiede  man  sich  mit  der  in  die  Zukunft  gerichteten,
 dauerhaften  Bleiberechtsregelung  für  gut  integrierte  Ju-
 gendliche  von  den  bisherigen  Stichtagsregelungen,  die  viel
 Leid  verursacht  hätten.  Zum  anderen  teilten  nunmehr  die
 Eltern  das  Aufenthaltsschicksal  ihrer  Kinder,  und  nicht  die
 Kinder  das  ihrer  Eltern.  Die  Eltern  könnten  im  Status  der

 Duldung  –  bei  erfolgreichem  Bemühen  um  die  Integration
 auch  mit  eigenem  Aufenthaltsrecht  –  bei  ihren  Kindern
 bleiben.  Die  Maßnahmen  zur  besseren  Überprüfung  der
 Teilnahme  an  Integrationskursen  seien  sachgerecht,  da  sie
 Defizite  im  Verwaltungsvollzug  der  Ausländerbehörden
 ausräumen  sollten.  Durch  den  auf  ein  Jahr  befristeten  Auf-
 enthaltstitel  seien  die  Ausländerbehörden  künftig  gezwun-
 gen,  genau  zu  überprüfen,  ob  die  Ausländer  ihrer  Verpflich-
 tung,  einen  Integrationskurs  zu  besuchen,  auch  tatsächlich
 nachkommen.  Dadurch  habe  man  endlich  auch  belastbare
 Zahlen  über  Integrationsverweigerer.  Eine  Verschlechterung
 für  die  Betroffenen  sei  damit  nicht  verbunden.  Schon  jetzt
 setze  die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis  das  Vor-
 handensein  ausreichender  Sprachkenntnisse  voraus,  die
 durch  den  erfolgreichen  Abschluss  eines  Integrationskurses
 nachgewiesen  werden  könnten.  Mit  der  Verlängerung  der
 Ehebestandsfrist  auf  drei  Jahre  komme  man  einer  Bitte  aus
 der  Praxis  nach,  die  mehr  Zeit  brauche,  um  Scheinehen  auf-
 zudecken.  Wegen  der  Härtefallregelung  des  §  31  Absatz  2
 AufenthG  verschlechtere  sich  die  Situation  für  von  Gewalt
 betroffene  Frauen  nicht,  zumal  klargestellt  sei,  dass  häus-
 liche Gewalt regelmäßig eine besondere Härte darstelle.

 Die  Fraktion  der  SPD  lehnt  den  Gesetzentwurf  der  Koali-
 tion  ab.  Kritik  sei  auch  am  Verfahren  zu  üben.  Dass  die  Ko-
 alition  selbst  noch  einen  Änderungsantrag  eingebracht  habe,
 zeige  schon,  dass  die  Anhörung  neue  Erkenntnisse  gebracht
 habe.  Der  Respekt  vor  Sachkunde  und  Arbeitsaufwand  der
 Sachverständigen  hätte  es  erfordert,  mehr  Zeit  für  die  Aus-
 wertung  der  Anhörungsergebnisse  zu  geben.  Inhaltlich  be-
 grüße  man  die  Einführung  einer  stichtagsunabhängigen  Blei-
 berechtsregelung.  Das  fordere  auch  die  Fraktion  der  SPD  in
 ihrem  Gesetzentwurf.  Allerdings  habe  die  Koalition  dies  mit
 einigen  viel  zu  engen  Kriterien  verknüpft.  Was  die  Verschär-
 fungen  bei  den  Integrationskursen  betreffe,  so  seien  die
 neuen  Regelungen  mindestens  überflüssig.  Die  Koalition
 wolle  den  Druck  auf  die  zur  Teilnahme  Verpflichteten  erhö-
 hen,  obgleich  keiner  der  Sachverständigen  in  der  Anhörung
 Zahlen  zu  angeblichen  „Integrationsverweigerern“  habe  vor-
 legen  können.  Die  Verkürzung  der  Verlängerung  der  Aufent-
 haltserlaubnis  auf  höchstens  ein  Jahr  belaste  die  Auslän-
 derbehörden  und  übe  kontraproduktiv  Druck  auch  auf
 Gutwillige  aus.  Die  Erhöhung  der  Ehebestandszeit  auf  drei
 Jahre  erhöhe  den  Leidensdruck  von  Betroffenen  und  sei  da-
 her  abzulehnen.  Die  Koalition  unterscheide  auch  zu  wenig
 zwischen  Scheinehen  und  Zweckehen.  Soweit  die  anderen
 Oppositionsfraktionen  eine  Abschaffung  der  Residenzpflicht
 forderten,  werde  dem  nicht  zugestimmt,  da  zumindest  eine
 Wohnortzuweisung erforderlich sei.

 Die  Fraktion  der  FDP  erinnert  daran,  dass  der  kurzfristige
 Abschluss  von  wichtigen  Gesetzesvorhaben  auch  in  früheren
 Legislaturperioden  Praxis  gewesen  sei.  Zudem  habe  die  An-
 hörung  keine  Tatbestände  ergeben,  die  nicht  schon  länger
 diskutiert  worden  seien.  Auch  zur  Thematik  der  Änderungs-
 anträge  hätten  bekannte  Entwürfe  vorgelegen.  Inhaltlich  ver-
 folge  die  Koalition  eine  aktive  Integrationspolitik.  Auf  die
 Einführung  einer  gesetzlichen  Bleiberechtsregelung  auf
 Bundesebene  könne  sie  stolz  sein.  Unter  Kindeswohl-
 gesichtspunkten  sei  es  logisch,  den  Einstieg  in  die  Bleibe-
 rechtsregelung  gerade  bei  Kindern  und  Jugendlichen  zu  ma-
 chen.  Zum  einen  litten  Kinder  besonders  unter  Unsicherheit,
 zum  anderen  hätten  sie  auch  in  besonderem  Maße  die  Mög-
 lichkeit,  sich  hier  besser  und  längerfristig  zu  integrieren.  Mit
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dem  eigenständigen  Straftatbestand  der  Zwangsheirat  habe
 man  klargemacht,  dass  diese  kein  Unterfall,  sondern  mehr  als
 eine  Nötigung  sei.  Man  mache  keine  Symbolpolitik,  sondern
 habe  die  Opfer  im  Blick.  Dies  gelte  für  die  längere  Antrags-
 frist  für  die  Aufhebung  einer  Zwangsehe  im  BGB  und  den
 Einstieg  in  ein  Rückkehrrecht  für  Betroffene.  Man  werde
 Scheinehen  besser  bekämpfen,  indem  man  die  Aufdeckungs-
 möglichkeiten  verbessere,  die  Härtefälle  –  etwa  häusliche
 Gewalt  –  dabei  aber  klarer  herausstelle.  Beim  Integrations-
 kursbesuch  sei  eine  Datenübermittlung  von  Kursanbietern
 erforderlich,  um  eine  verlässliche  Datengrundlage  zu  schaf-
 fen.  Es  sei  richtig,  durch  die  befristete  Verlängerung  der  Auf-
 enthaltserlaubnis  einen  Anreiz  zu  schaffen,  das  Angebot  der
 Integrationskurse auch zu nutzen.

 Die  Fraktion  DIE  LINKE.  übt  deutliche  Verfahrenskritik:
 Eine  sachgerechte  Auswertung  der  Anhörung  sei  in  so  kur-
 zer  Zeit  –  auch  mangels  Protokolls  –  nicht  möglich.  Zudem
 seien  kurzfristig  noch  eine  Reihe  von  Änderungsanträgen
 vorgelegt  worden.  Inhaltlich  werde  die  massive  Kritik  aus
 Kirchen,  Nichtregierungsorganisationen  und  von  fünf  der
 sieben  Sachverständigen  in  der  Anhörung  am  Gesetzent-
 wurf  von  der  Koalition  arrogant  vom  Tisch  gewischt.  So
 habe  es  keinerlei  Belege  für  die  in  populistischen  Kampag-
 nen  seit  längerem  verbreitete  Behauptung  gegeben,  dass  es
 eine  erhöhte  Anzahl  von  Scheinehen  gebe.  Vielmehr  sei  in
 der  Anhörung  darauf  hingewiesen  worden,  dass  Ehen  oft  zu
 Unrecht  als  Scheinehen  eingestuft  würden.  Auch  im  Be-
 reich  der  Zwangsheirat  bleibe  es  bei  Symbolpolitik  ohne
 wirklichen  Opferschutz.  Die  Erhöhung  der  Mindestehebe-
 standzeit  verstoße  für  türkische  Staatsbürger  ohnehin  gegen
 das  Verschlechterungsverbot  aus  dem  Assoziationsrecht.
 Beim  Rückkehrrecht  wäre  eine  verpflichtende  Bestimmung
 erforderlich.  Die  Bleiberechtsregelung  sei  zu  eng:  Ältere,
 Behinderte  und  Kranke  blieben  ausgeschlossen.  Nur  ein
 ganz  geringer  Kreis  von  Betroffenen  werde  in  den  Genuss

 des  Bleiberechts  kommen.  Auch  die  Lockerungen  der  völlig
 überflüssigen  Residenzpflicht  blieben  weit  hinter  den  Vor-
 schlägen des Bundesrates zurück.

 Auch  die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  kritisiert
 das  Verfahren  und  betont,  die  Sachverständigen  hätten  An-
 spruch  auf  eine  Beratung  ihrer  Aussagen  ohne  grundlose
 Eile.  Zudem  sei  mit  dem  ersten  Änderungsantrag  ein  neues
 Thema  in  das  Verfahren  eingeführt  worden.  Die  Verschär-
 fungen  bei  den  Integrationskursen  seien  überflüssig,  da
 nach  Angaben  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flücht-
 linge  nur  1  Prozent  den  Kursen  fernblieben.  Schon  jetzt
 würden  Betroffene  nur  eine  Verlängerung  ihrer  Aufenthalts-
 erlaubnis  bekommen,  wenn  sie  Nachweise  über  den  ord-
 nungsgemäßen  Besuch  des  Kurses  beibrächten.  Eine  „er-
 folgreiche“  Teilnahme  zu  verlangen,  sei  übertrieben,  da  man
 –  schon  wegen  Artikel  6  GG  –  nicht  die  Aufenthaltserlaub-
 nis  eines  Ehegatten  vom  Bildungsniveau  abhängig  machen
 dürfe.  Überdies  sei  die  Regelung  für  türkische  Ehegatten
 ohnehin  nicht  anwendbar,  da  sie  gegen  das  Verschlechte-
 rungsverbot  des  Assoziierungsabkommens  zwischen  der
 EU  und  der  Türkei  verstoßen  würde.  Bei  den  Maßnahmen
 zur  Bekämpfung  der  Zwangsehe  dürfe  man  aus  Opferschutz-
 erwägungen  das  Rückkehrrecht  nicht  von  einer  positiven  In-
 tegrationsprognose  abhängig  machen,  sondern  müsse  einen
 Rechtsanspruch  schaffen  –  auch  für  die  Kinder  der  Opfer.
 Mit  der  Verlängerung  der  Ehebestandzeit  verlängere  man
 die  Abhängigkeit  vom  Ehepartner.  Empirische  Belege  für
 die  Zunahme  von  Scheinehen  gebe  es  nicht.  Bei  den  Rege-
 lungen  zum  Bleiberecht  sei  es  hochproblematisch,  über  das
 Erfordernis  eines  „erfolgreichen“  Schulbesuchs  Lehrer  und
 Schulleitung  letztlich  mitentscheiden  zu  lassen,  ob  ein
 Schüler  und  seine  Familie  Deutschland  verlassen  müssten.
 Im  Übrigen  verweise  die  Fraktion  auf  die  Begründung  ihrer
 Änderungsanträge.
 Berlin, den 16. März 2011
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